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Gesetzentwurf 

der Abgeordneten Horst Arnold, Florian von Brunn, Margit Wild, Ruth Müller, Klaus 
Adelt, Volkmar Halbleib, Markus Rinderspacher, Dr. Simone Strohmayr, Inge 
Aures, Michael Busch, Martina Fehlner, Christian Flisek, Harald Güller, Alexandra 
Hiersemann, Annette Karl, Natascha Kohnen, Doris Rauscher, Florian Ritter, 
Stefan Schuster, Diana Stachowitz, Arif Taşdelen, Ruth Waldmann und Fraktion 
(SPD) 

für ein Bayerisches Gesetz zur Förderung eines sozialen Klimaschutzes in Bay-
ern und zur Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes  

A) Problem  

Die menschengemachte Klimaerhitzung bedroht Mensch und Natur – und ist längst in 
Bayern spürbar:  

Laut dem Nationalem Klimareport 2016 des Deutschen Wetterdienstes (DWD) be-
schleunigte sich die Erderwärmung vor allem in den letzten 35 Jahren. Die Jahre 2015 
bis 2018 waren, global betrachtet, nach ersten Analysen der Weltorganisation für Me-
teorologie (WMO) die vier wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahr-
hundert. Für Deutschland war das 2018 das wärmste Jahr überhaupt seit Beginn der 
Aufzeichnungen vor mehr als 130 Jahren. Die Temperatur ist in dieser Zeitspanne um 
etwa +1,4 °C angestiegen. 

Im Alpenraum und im Alpenvorland wirkt sich die Klimaerhitzung sogar noch deutlich 
stärker aus als im globalen und deutschen Mittel. Die Prognosen für die kommenden 
50 Jahre sagen für die Alpen eine deutlich höhere Erwärmung voraus. Sie gehen von 
weiteren +1,4 °C bis 2050 und +3 bis +5 °C bis Ende des Jahrhunderts aus. 

Das hat starke Auswirkungen: Bayerns wenige verbliebene Gletscher verschwinden. 
Extremwetterereignisse wie Stürme, Starkregen, auch Dürreperioden haben merklich 
zugenommen.  

Die Klimaerhitzung ist vom Menschen verursacht und kann nur vom Menschen ge-
bremst werden. Laut Klimareport 2016 des DWD sowie einer Veröffentlichung des Um-
weltbundesamts 2016 sind die wesentlichen Ursachen der Erderhitzung:  

1. Die Verbrennung fossiler Energieträger (wie zum Beispiel Kohle und Erdöl), die un-
ter anderem große Mengen an Kohlendioxid produziert, das sich in der Atmosphäre 
anreichert, sowie 

2. die Abholzung und Versiegelung von Waldflächen, wodurch der Mensch die Land-
nutzung auf regionaler und globaler Ebene grundlegend verändert und 

3. intensive Land- und Viehwirtschaft, die zur vermehrten Emission von treibhauswirk-
samen Gasen wie Methan (CH4) und Distickstoffmonoxid (Lachgas - N2O) führt. 

Auf internationaler Ebene fordert der Weltklimarat (IPCC) immer dringender zum Han-
deln auf. Der Sonderbericht 2018 ist ein Warnruf: Ihm zufolge wird es sehr wahrschein-
lich nicht gelingen, die Erderwärmung in diesem Jahrhundert unter 1,5 Grad Celsius zu 
halten. Zu diesem Ziel hat sich auch Deutschland im Pariser Klimaabkommen 2015 
verpflichtet.  

Kann das Ziel nicht eingehalten werden, hätte das laut dem IPCC verheerende Auswir-
kungen: Doppelt so viele Menschen würden unter Wassermangel leiden, die meisten 
Korallenriffe der Welt würden absterben, der Meeresspiegel würde um mindestens 
10 Zentimeter mehr ansteigen, es gäbe viel mehr Wetterkatastrophen, infolge derer 
eine ungeheure Zahl von Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen. 
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So beziffert das Umweltbundesamt die Schäden durch den Ausstoß einer Tonne Koh-
lenstoffdioxid auf ca. 180 Euro, mittelfristig sogar auf bis zu 215 Euro pro Tonne. Vor 
allem Umwelt- und Gesundheitsschäden schlagen hier zu Buche. In Bayern lag der 
Ausstoß pro Einwohner zuletzt bei rund 6 Tonnen CO2 im Jahr. 

Auch Bayern ist durch Bundesgesetze verpflichtet, seinen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten und die Treibhausgas(THG)-Emissionen deutlich zu reduzieren. Stattdessen 
steigen die bayerischen Emissionen laut dem Landesamt für Statistik seit dem Jahr 
2014 sogar wieder deutlich an – dabei läge es im ureigenen Interesse des Freistaates, 
endlich spürbare Erfolge im Klimaschutz zu erzielen und den Ausstoß von THG zu sen-
ken. 

In Bayern hat der Verkehrssektor einen erheblichen Anteil an den ausgestoßenen Treib-
hausgasen. Die Zunahme insbesondere des motorisierten Verkehrs führt auch zu einer 
Steigerung der klimaschädlichen Emissionen statt der angestrebten Senkung. 

Eine schnellere und stärkere Klimaerhitzung beschränkt die Wirksamkeit von Anpas-
sungsmaßnahmen und erhöht die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende und irrever-
sible Folgen für Menschen, Arten und Ökosysteme. Anhaltende hohe Emissionen wür-
den zu negativen Folgen für Biodiversität, Ökosystemdienstleistungen und wirtschaftli-
che Entwicklung führen und die Risiken für die Lebensgrundlagen, für die Ernährungs-
sicherung, für die menschliche Sicherheit und Gesundheit drastisch erhöhen. 

Ohne eine konsequente Klimaschutzpolitik in Bayern wird auch die Gefahr von Natur-
katastrophen steigen. Die Folgen wären besonders im Alpenraum enorm. Erosions- und 
Hochwassergefahr würden durch erhöhte Extremniederschläge weiter steigen, regio-
nale Trinkwasservorräte durch Gletscherschmelze schwinden, tauender Permafrost 
wird zu vermehrter Steinschlagaktivität, größeren Hangbewegungen und Bergstürzen 
führen. Letztlich sind die alpine Infrastruktur und das Wohl vieler Menschen gefährdet. 

Dass die Klimaerhitzung nicht bevorsteht, sondern bereits stattfindet, wurde in den letz-
ten Jahren auch in Bayern klar. Das zeigen beispielsweise das Pfingsthochwasser 
2013, die Schlammlawine in Simbach am Inn, die extreme Niedrigwassersituation 2017 
in Franken und eine bisher in diesem Ausmaß noch nicht erlebte Hitzephase im Som-
mer 2018. 

Wenn man bedenkt, welche Kosten nur ein einziges dieser Extremwetterereignisse in 
Bayern verursacht hat, so ist die Vorstellung der Schäden bei einer weiteren Zunahme 
der Erderhitzung und damit einer Vielzahl solcher Ereignisse kaum darstellbar.  

Bislang hat der Freistaat Bayern seine Klimaschutzziele weder in einer mit den bundes-
weit geltenden Werten vergleichbaren Form formuliert noch verbindlich gesetzlich fest-
gelegt.  

Um diesen Vorsatz in die Tat umzusetzen, benötigt der Freistaat Bayern eine vergleich-
bare Datenbasis und Zielformulierung wie der Bund und andere Bundesländer, eine 
Analyse der Einsparungspotenziale in den verschiedenen Sektoren, ein integriertes 
Energie- und Klimaschutzkonzept sowie ein ausgereiftes Monitoring, um die Zielerrei-
chung zu messen. Hierzu bedarf es eines verbindlichen, langfristig angelegten und 
nachvollziehbaren gesetzlichen Rahmens. 

 

B) Lösung 

Für Bayern wird ein „Gesetz zur Förderung des sozialen Klimaschutzes in Bayern (Bay-
erisches Klimaschutzgesetz – BaySozKlimaSchG)“ geschaffen.  

Durch die Festlegung verbindlicher Ziele zur Minderung der Treibhausgase und die Re-
gelung notwendiger Umsetzungsschritte erhalten der Klimaschutz und die Klimaanpas-
sung eine konkretisierte gesetzliche Grundlage. Es bietet damit eine verlässliche Pla-
nungsgrundlage für die erforderlichen Umsetzungsmaßnahmen. Die Erfahrungen auf 
allen politischen Ebenen haben gezeigt, dass die Verbindlichkeit von Klimaschutzzielen 
eine wichtige Voraussetzung für den Umsetzungserfolg der Klimaschutzpolitik ist. 
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Wesentliche Inhalte des Bayerischen Klimaschutzgesetzes sind die Vorgabe eines kon-
kreten und ambitionierten Minderungsziels für die Emission von THG im Freistaat, die 
transparente und genaue Analyse der Ursachen des THG-Ausstoßes und möglicher 
Gegenmaßnahmen, schnelle und raumgreifende Schritte hin zu einer Verkehrs- und 
Energiewende im Freistaat sowie Maßnahmen in der Landwirtschafts- und Umweltpoli-
tik. 

Daneben muss Klimaschutz auch gerecht ausgestaltet sein. Insbesondere wirtschaft-
lich oder sozial benachteiligte Haushalte brauchen staatliche Unterstützung und soziale 
Förderprogramme, um nachhaltig leben zu können. Sie können davon dann auch pro-
fitieren – beispielsweise durch einen niedrigeren Stromverbrauch. 

Mit der Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes wird die Funktion der Re-
gionalpläne bei der Umsetzung der Klimaschutzziele konkretisiert. Neben der Verknüp-
fung des Klimaschutzgrundsatzes nach dem Raumordnungsgesetz mit den Vorgaben 
des Klimaschutzgesetzes werden Regelungen zu möglichen Festlegungen und zur Be-
gründung der Regionalpläne in Bezug auf klimarelevante Festlegungen getroffen. 

 

C) Alternativen 

Keine 

 

D) Kosten 

Staat und Kommunen 

Unmittelbare Kosten für die öffentlichen Haushalte durch das Klimaschutzgesetz ent-
stehen für den Freistaat insbesondere durch die Erstellung des Gesamtkonzepts für die 
klimaneutrale Staatsverwaltung, die Bestandsaufnahme der bereits durchgeführten 
Maßnahmen und durch die Erarbeitung und Fortschreibung des integrierten Energie- 
und Klimaschutzkonzepts, Umsetzung des Monitorings sowie der Erarbeitung der Emis-
sionseinsparungsziele in den einzelnen energiebedingten und nicht-energiebedingten 
Sektoren. 

Das Ziel der klimaneutralen Staatsverwaltung erfordert zusätzliche Investitionen aus 
dem Staatshaushalt wie zum Beispiel für das Energie- und Klimaschutzkonzept für die 
staatlichen Liegenschaften oder aber für ein Konzept für eine klimaneutrale Staatsver-
waltung. 

Durch die Berücksichtigung des Klimaschutzgesetzes im Vollzug entstehen keine zu-
sätzlichen Verwaltungskosten für die betroffenen Behörden. Hier geht es um eine in-
haltliche Konkretisierung vorhandener Klimaschutzaufgaben, ohne dass zusätzliche 
Vollzugsaufgaben geschaffen werden. 

Aus der allgemeinen Vorbildfunktion der öffentlichen Hand resultieren – mit Ausnahme 
des klimaneutralen Reisegebots – keine für den konkreten Einzelfall ermittelbaren 
Handlungspflichten. Ob, wann und wie dieser Vorbildfunktion nachgekommen wird, ent-
scheidet der jeweilige Träger selbst. Den damit im Einzelfall entstehenden Mehrkosten, 
die hier nicht näher beziffert werden können, stehen regelmäßig Kosteneinsparungen 
durch weniger Energieverbrauch gegenüber. Das Konnexitätsprinzip nach Art. 83 
Abs. 3 der Verfassung wird nicht ausgelöst.  

Aus der Verpflichtung staatlicher Behörden und Staatsministerien, Klimagasemissionen 
bei unvermeidlichen Dienstreisen mit Pkw oder Flugzeug zu kompensieren, entstehen 
Kosten von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr. Diese Summe soll zunächst als Richtwert aus der 
Staatskasse dafür eingeplant werden und dann an den tatsächlichen Bedarf angepasst 
werden. Die Bundesregierung hat sich ebenfalls zum Ziel gesetzt, klimaneutral zu rei-
sen und kompensierte dazu im Jahr 2017 ca. 300.000 Tonnen CO2 für 1,7 Mio. Euro.  
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Die weiteren für die öffentlichen Haushalte resultierenden Kosten aus den notwendigen 
Maßnahmen zur Umsetzung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts kön-
nen im Einzelnen erst im Zuge der Entscheidung über die im integrierten Energie- und 
Klimaschutzkonzept vorgeschlagenen Maßnahmen ermittelt werden. Im Rahmen der 
Erstellung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts, das mit einer weitrei-
chenden Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden soll, werden die erforderlichen 
Beiträge und Maßnahmen der einzelnen Emittentengruppen austariert. Eine Abschät-
zung dieser Kosten und Nutzen ist nur auf abstrakter volkswirtschaftlicher Ebene mög-
lich. 

Um im Sinne einer sozialverträglichen Verkehrswende den Öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) in Bayern für bestimmte Zielgruppen kostenlos nutzbar zu machen, 
sollen im Staatshaushalt mindestens 500 Mio. Euro pro Jahr dafür eingeplant werden. 
Mit dieser Summe werden die Träger, die vom Ausfall der entsprechenden Ticketzah-
lungen betroffen sind, entlastet. Mittel- und langfristig rechnen sich alle Investitionen in 
einen flächendeckenden, attraktiven und letztendlich kostenlosen ÖPNV deutlich: Der 
bayerische Verkehrssektor allein richtet nach Schätzungen einen Schaden von mehr 
als 6 Mrd. Euro pro Jahr an, Tendenz steigend. Eine Wende hin vom motorisierten In-
dividual- hin zum öffentlichen Nahverkehr mit weniger Schadstoffausstoß rechnet sich 
für Bayern.    

Die Bayerische Klima-Umtauschprämie, die sozial und wirtschaftlich benachteiligten 
Haushalten die Anschaffung von klimaeffizienten Elektrogeräten ermöglichen soll, soll 
zunächst mit jährlich 50 Mio. Euro aus dem Staatshaushalt hinterlegt werden. Davon 
profitieren ca. 300.000 bayerische Haushalte im Jahr. Auch diese Investition dient der 
Verringerung des Schadstoffausstoßes in Bayern und verhindert so Folgekosten durch 
Umwelt- und Gesundheitsschäden.   

 

Wirtschaft und Bürger 

Durch das Inkrafttreten des Klimaschutzgesetzes entstehen unmittelbar keine konkre-
ten Kosten für die Wirtschaft und die privaten Haushalte. Diese können jedoch im Zu-
sammenhang mit konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der Klimaschutzziele entste-
hen, wie sie auf der Grundlage des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts um-
gesetzt werden. Soweit diese Maßnahmen mit ordnungsrechtlichen Mitteln umgesetzt 
werden (z. B. Fortschreibung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes), wird im jeweiligen 
Entscheidungsverfahren eine Kostenermittlung durchgeführt. Sozial und wirtschaftlich 
benachteiligte Haushalte sollen mit dem vorliegenden Gesetz entlastet werden. 

Im Ergebnis ist damit zu rechnen, dass der Freistaat durch eine effizientere Klima-
schutzpolitik und der damit verbundenen Reduzierung der Kosten bei der Klimaanpas-
sung Geld einspart. Mit dem entsprechenden Engagement des Freistaates können In-
vestitionsanreize erhöht sowie Wertschöpfungs-, Arbeitsplatz- und Einkommenseffekte 
für Bayern erzielt werden. 

Sowohl Klimaschutz als auch Klimaanpassung können zusammenfassend als Quer-
schnittsaufgaben definiert werden, die im Verwaltungshandeln berücksichtigt werden 
müssen. 

Das Gesetz betrifft alle Geschlechter gleichermaßen und hat keine geschlechterspezi-
fischen Auswirkungen. 
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Gesetzentwurf 

Bayerisches Gesetz zur Förderung eines sozialen Klimaschutzes in Bayern  
und zur Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 

 

§ 1 

 

Gesetz  
zur Förderung eines sozialen Klimaschutzes in Bayern 

(Bayerisches Soziales Klimaschutzgesetz – BaySozKlimaSchG) 

 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Art. 1 

Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, im Rahmen der internationalen, europäischen 
und nationalen Klimaschutzziele einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz durch 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu leisten und zugleich zu einer nachhalti-
gen Energieversorgung beizutragen.  

(2) 1Mit diesem Gesetz sollen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
für den Freistaat Bayern formuliert, die Belange des Klimaschutzes konkretisiert und 
notwendige Umsetzungsinstrumente geschaffen werden. 2Dazu wirken der Freistaat, 
die Bezirke, die Gemeinden und Landkreise, die Eigentümer, Besitzer und Nutzer von 
Anlagen, Gebäuden und Grundstücken sowie Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten zusammen. 

(3) 1Besondere Bedeutung bei der Erreichung der Klimaschutzziele kommen der 
Energieeinsparung, der Ressourcen- und Energieeffizienz, dem Ausbau der erneuer-
baren Energien zu. 2Das betrifft die Erzeugung, die Speicherung, die Verteilung und 
den Verbrauch von elektrischem Strom, Wärme/Kälte und Brennstoffen. 3Auch Anstren-
gungen im Verkehrssektor, den ÖPNV zur attraktiven und preisgünstigen Alternative 
zum motorisierten Individualverkehr zu machen, sind Maßnahmen im Rahmen dieses 
Gesetzes, um die Klimaschutzziele zu erreichen.  

(4) 1Das Gesetz will einen sozial verträglichen Klimaschutz. 2Es werden Maßnah-
men eingeführt, die Klimaschutz und soziale Teilhabe vereinen und finanziell schwä-
chere Haushalte entlasten sollen.   

 

Art. 2 

Anwendungsbereich 

 

1Soweit bundesrechtliche Vorgaben zum Klimaschutz abschließend sind, finden die 
Vorgaben dieses Gesetzes keine Anwendung. 2Soweit die Belange des Klimaschutzes 
ausdrücklich oder im Rahmen öffentlicher Belange bei Entscheidungen der öffentlichen 
Stellen zu berücksichtigen sind, finden die Vorschriften dieses Gesetzes unter Berück-
sichtigung der fachgesetzlichen Abwägungssystematik ergänzende Anwendung. 
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Art. 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Treibhausgasemissionen im Sinn dieses Gesetzes sind die Emissionen von 
Kohlenstoffdioxid (C02), Methan (CH4), Distickstoffmonoxid (N20), Fluorkohlenwasser-
stoffen (H-FKW/HFC), perfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW/PFC) und Schwefel-
hexafluorid (SF6), die im Freistaat Bayern entstehen. 

(2) 1Öffentliche Stellen im Sinn dieses Gesetzes sind 

1. die Staatsregierung, die Bezirke, Behörden, Einrichtungen, Sondervermögen und 
sonstige Stellen des Freistaates Bayern, Gemeinden und Gemeindeverbände so-
wie sonstige unter der Aufsicht des Freistaates Bayern stehende Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen mit Aus-
nahme der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer Verbände und 

2. jede juristische Person des Privatrechts oder eine Personengesellschaft, an der der 
Freistaat Bayern, die Gemeinden oder die Gemeindeverbände einzeln oder ge-
meinsam unmittelbar oder mittelbar mit einer Mehrheit der Anteile oder Stimmen 
beteiligt sind oder mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsfüh-
rung oder zur Aufsicht berufenen Organe bestellen können. 

(3) 1Arme Haushalte sind in diesem Gesetz und nach allgemeingültiger Definition 
Haushalte mit einem Einkommen von bis zu 60 % des mittleren Haushalteinkommens. 
2Als Mieter mit hoher Mietbelastung werden in diesem Gesetz Mieter in den Gebieten 
verstanden, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnungen 
zu angemessenen Bedingungen im Sinne von § 556d BGB gemäß Anlage zu § 1 
MiSchuV nicht sichergestellt ist, und bei denen die Bruttokaltmiete 40 % oder mehr des 
Nettohaushaltseinkommens beträgt. 3Als SGB-II-Berechtigte werden in diesem Gesetz 
diejenigen Personen verstanden, die nach § 7 SGB II als leistungsberechtigt definiert 
sind. 

 

Art. 4 

Allgemeine Verpflichtung zum Klimaschutz und Klimaanpassung 

(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, Möglichkeiten zur Verwirklichung der Klimaschutz-
ziele insbesondere durch die Stärkung des ÖPNV, durch Energieeinsparung, effiziente 
Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie, die Nutzung er-
neuerbarer Energien sowie einen effizienten Umgang mit anderen Ressourcen an je-
dermann zu adressieren. 

(2) 1Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Klimaschutzes und die Notwen-
digkeit der Klimafolgenanpassung sind mit geeigneten Mitteln zu fördern. 2Die staatli-
chen, kommunalen und privaten Bildungs- und Informationsträger sollen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten über Ursachen und Bedeutung der Klimaerhitzung sowie die Aufga-
ben des Klimaschutzes und die Notwendigkeit der Anpassung an die Folgen der Klima-
erhitzung aufklären und das Bewusstsein für einen sparsamen Umgang mit Energie 
fördern. 

(3) 1Die unvermeidbaren Auswirkungen der Klimaerhitzung sind im Rahmen der 
landesweiten Anpassungsstrategie durch vorsorgende Anpassungsmaßnahmen zu be-
grenzen. 2Die Staatsregierung schreibt dazu die Bayerische Klima-Anpassungsstrate-
gie (BayKLAS) kontinuierlich fort. 

(4) 1Die Bürgerinnen und Bürger sollen an der Planung und Umsetzung des Klima-
schutzes auf Landesebene beteiligt werden. 2Das betrifft sowohl eine Teilnahme an 
Verfahren als auch eine Teilhabe an Projekten und Maßnahmen. 

(5) Maßnahmen zur Anpassung an die negativen Auswirkungen der Klimaerhitzung 
bilden in verschiedenen Bereichen staatlichen Handelns aber auch bei der individuellen 
Vorsorge des Einzelnen eine wichtige Zielgröße. Diese Maßnahmen dienen dem 
Schutz der Gesundheit und des Eigentums der Bürgerinnen und Bürger, der biologi-
schen Vielfalt und der Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Sicherung von Infra-
struktur und Wirtschaft, insbesondere der Forst- und Landwirtschaft. 



Drucksache18/148 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 7 

 

Zweiter Abschnitt 

Klimaschutz 

 

Art. 5 

Klimaschutzziele 

(1) Alle energiebedingten und nicht-energiebedingten THG-Emissionen im Freistaat 
Bayern werden in einer gemeinsamen Statistik auch nach dem Prinzip der Verursach-
erbilanz – und nicht mehr nur im Sinne einer Quellenbilanz – erhoben und in THG-
Äquivalente umgerechnet, die mit den Zielen des Bundes vergleichbar sind.  

(2) 1Ausgehend vom Basisjahr 1990 und unter Bezugnahme auf die Gesamtsumme 
der THG-Emissionen im Freistaat Bayern soll bis zum Jahr 2030 eine Reduktion der 
THG-Emissionen um 40 bis 50 %, bis zum Jahr 2040 um 70 bis 80 % und bis zum Jahr 
2050 um 95 % erfolgen. 2Der Freistaat Bayern strebt das Erreichen der jeweils maxi-
malen Emissionsreduktion an. 3Die Minderungsbeiträge aus dem europäischen System 
für den Handel mit THG-Emissionszertifikaten finden dabei entsprechende Berücksich-
tigung. 

(3) Mit der Verringerung der THG-Emissionen und der Sicherung und Stärkung von 
Kohlenstoffsenken bekennt sich der Freistaat Bayern zum Ziel der Treibhausgasneut-
ralität in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts. 

 

Art.6 

Klimaverträgliches Energiesystem 

(1) 1Ziel ist, den Energiebedarf in Bayern bis 2040 bilanziell durch einen Mix aus 
Energieeffizienz und den Ausbau der erneuerbaren Energien decken zu können. 2Dies 
erfordert Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Steigerung erneuerbaren Energien 
in den Sektoren Elektrizität, Wärme/Kälte und Mobilität.  

(2) 1Die Staatsregierung unterstützt die Erschließung, Ausbau und Nutzung der Po-
tenziale der erneuerbaren Energien. 2Sie fördert die Energieeinsparung in allen Ver-
brauchssektoren Strom, Wärme und Verkehr. 

(3) Die Staatsregierung unterstützt weitere Maßnahmen für einen nachhaltigen Um-
bau der Energieversorgung, insbesondere die Nutzung von Speichern, Flexibilisie-
rungsoptionen, virtuellen Kraftwerken, die Erschließung von Wärmenetzen, Kopplung 
von Sektoren, Smart Grids sowie Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und 
zur Energieeinsparung als auch zur nachhaltigen Mobilität. 

(4) Die Staatsregierung unterstützt öffentliche Stellen bei Klimaschutzaktivitäten. 

 

Art. 7 

Nachhaltige Mobilität 

(1) Der Freistaat Bayern veröffentlicht ab dem Jahr 2019 analog zu allen anderen 
deutschen Bundesländern seine THG-Daten auch nach der Verursacherbilanz für den 
Verkehrssektor. 

(2) 1Bayern setzt sich die Entwicklung eines vollständig klimaneutralen und emissi-
onsfreien Verkehrs zum Ziel. Neben dem vorrangigen Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs genießt die Förderung von emissionsfreien Antrieben höchste Priorität. 2Als Zwi-
schenschritt zur Umsetzung dieses Ziels muss die Umweltbilanz des Verkehrssektors, 
insbesondere durch eine verstärkte Auslastung der Verkehrsmittel in der Fläche, eine 
Steigerung des Anteils von Rad- und Fußgängerverkehr sowie die Nutzung des Öffent-
lichen Verkehrs, schrittweise verbessert und der Verbrauch fossiler Energie systema-
tisch reduziert werden. 3Die Inanspruchnahme von Verkehrsflächen muss sich aus Kli-
maschutzgründen langfristig am Ziel der Flächenkreislaufwirtschaft orientieren. 4Die 
Staatsregierung wird Maßnahmen unterstützen, die diesem Ziel dienen. 
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(3) 1Zielstellung ist es, die Innenentwicklung der Gemeinden auf kurze Wege aus-
zurichten. 2Ergänzende Angebote im öffentlichen Personenverkehr können durch gute 
verkehrsträgerübergreifende Vertaktung und die Vernetzung mit individuellen Mobili-
tätsangeboten zu einer attraktiven Alternative zum motorisierten Individualverkehr wer-
den. 3Das Land wird die Kommunen bei Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen 
Mobilitätsentwicklung unterstützen. 

(4) 1Die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) soll sozialverträg-
lich gestaltet sein. 2Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln sollen nicht in der Nut-
zung des ÖPNV eingeschränkt sein. 3Daher unternimmt der Freistaat Bayern in Abstim-
mung mit den Kommunen sämtliche Anstrengungen, um 

1. ein kostenloses bayerisches Bildungsticket für Auszubildende, Schülerinnen und 
Schüler sowie Studierende, 

2. ein kostenloses bayerisches Seniorinnen- und Seniorenticket und 

3. ein kostenloses bayerisches Sozialticket für Bedürftige einzuführen.  

4Durch eine Finanzierung mit Landesmitteln soll der ÖPNV darüber hinaus in einem 
nächsten Schritt für alle Benutzerinnen und Benutzer kostenlos werden. 5Die Staatsre-
gierung prüft ein schnellstmögliches Datum zur Umsetzung dieses Schritts und bemüht 
sich, dieses Datum einzuhalten. 6Entsprechendes hierzu wird im Gesetz über den öf-
fentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) geregelt.  

 

Art. 8 

Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept 

(1) 1Die Staatsregierung beschließt ein integriertes Energie- und Klimaschutzkon-
zept, das wesentliche Strategien und Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele 
nach Art. 5 Abs. 1 und 2 benennt. 2Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept 
soll erstmals im Jahr 2019 beschlossen und spätestens alle fünf Jahre auf der Grund-
lage der Monitoringberichte nach Art. 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 fortgeschrieben 
werden.  

(2) Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept enthält insbesondere folgende 
Elemente: 

1. Minderungsziele für die Treibhausgasemissionen verschiedener Emittentengrup-
pen (Sektorziele), 

2. Ziele für Handlungsbereiche zum Umbau des Energiesystems, insbesondere Ziele 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien, zur Energieeinsparung und zur Erhöhung 
der Energieeffizienz unter Berücksichtigung von Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 
der Energieversorgung,  

3. Strategien und Maßnahmen, um die Klimaschutzziele nach Art. 5 zu erreichen. 

(3) Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept dient als Entscheidungsgrund-
lage der Staatsregierung für das Erreichen der Klimaschutzziele. 

(4) Beim Erstellen der integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie sind die Wir-
kungsbeiträge und Wechselwirkungen durch Klimaschutzmaßnahmen des Bundes und 
der Europäischen Union sowie andere Strategien in Bayern zu berücksichtigen. 

 

Art. 9 

Bayerische Klima-Umtauschprämie 

(1) 1Für Haushalte nach Art. 3 Abs. 3, die sich teurere und somit energieeffizientere 
Großgeräte für den Haushalt schwer leisten können, werden Investitionen in energie-
sparende Haushaltsgroßgeräte erleichtert. 2Diese Leistung hilft sowohl den Verbrau-
chern, Energie und Stromkosten zu sparen, als auch dem Freistaat Bayern, seine 
Klimabilanz insgesamt zu verbessern. 3Nach diesem Gesetz förderungswürdige Geräte 
sind Kühl- und Gefriergeräte, Geschirrspülmaschinen, Herde und Backöfen, Waschma-
schinen und Trockner. 4Der Zuschuss kommt aus dem Staatshaushalt des Freistaates 
Bayern. 5Der Zuschuss dient nicht der Existenzsicherung. 
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(2) Es gibt folgende Ansprüche auf die Bayerische Klima-Umtauschprämie: 

1. SGB-II-Leistungsberechtigte nach Art. 3 Abs. 3 Satz 3 haben Anspruch auf eine 
Bayerische Klima-Umtauschprämie für Elektrogroßgeräte in Höhe von 150 €. Vo-
raussetzung ist, dass Großgeräte für den Haushalt, die älter als zehn Jahre sind 
oder defekt sind und fachgerecht entsorgt werden müssen, durch ein neues Gerät 
der Effizienzklasse A+++ (oder, nach Umsetzung der neuen EU-Energielabel-Ver-
ordnung (Verordnung (EU) 2017/1369) der entsprechenden Klasse A) ersetzt wer-
den. In diesem Fall übernimmt der Freistaat Bayern auf Antrag die komplette Vorfi-
nanzierung des Geräts sowie einen Zuschuss von 150 €. Wohnt im Haushalt des 
oder der Berechtigten ein minderjähriges Kind, erhöht sich der Zuschuss auf 
200,00 €. Die Tilgung der Restkosten (Gesamtkosten abzüglich 150,00 bzw. 
200,00 €) kann auf Antrag in Monatsraten in Höhe von 10,00 € erfolgen. Der Antrag 
ist beim Zentrum Bayern für Familie und Soziales (ZBFS) zu stellen. Der oder die 
Berechtigte muss dem Antrag das konkrete Kaufangebot eines Fachhändlers sowie 
eine Bescheinigung über die von diesem zugesicherte Rücknahme des konkreten 
Altgeräts vorlegen. Der Anspruch besteht nur für jeweils ein gleichartiges Elektro-
gerät, das üblicherweise im Haushalt eingesetzt wird. 

2. Arme Haushalte nach Art. 3 Abs. 3 Satz 1, die nicht SGB-II-leistungsberechtigt nach 
Art. 3 Abs. 3 Satz 3 sind, sowie Mieter mit hoher Mietbelastung nach Art. 3 Abs. 3 
Satz 2 haben beim Austausch eines mindestens zehn Jahre alten oder defekten 
Elektrogroßgeräts für den Haushalt durch eines der Effizienzklasse A+++ (oder, 
nach Umsetzung der neuen EU-Energielabel-Verordnung (Verordnung (EU) 
2017/1369) der entsprechenden Klasse A) Anspruch auf die Bayerische Klima-Um-
tauschprämie in Höhe von 150,00 €. Wohnt im Haushalt des oder der Berechtigten 
ein minderjähriges Kind, erhöht sich der Zuschuss auf 200,00 €. Die Auszahlung 
erfolgt auf Antrag. Der Antrag ist beim ZBFS zu stellen. Der oder die Berechtigte 
muss dem Antrag einen Beleg über den Kauf des neuen Geräts sowie einen Beleg 
über die fachgerechte Entsorgung des Altgeräts beifügen. Der Anspruch besteht 
nur für jeweils ein gleichartiges Elektrogerät, das üblicherweise im Haushalt einge-
setzt wird. 

(3) Andere Angebote und Förderungen werden durch diese Regelung nicht berührt. 
Die Klimaprämie soll nicht auf existenzsichernde Leistungen angerechnet werden.  

(4) 1Zuständig ist das ZBFS. 2Sofern das ZBFS Formulare für die Antragstellung 
bereitstellt, sind diese von den Antragstellern zu nutzen. 3Das ZBFS wird eine Einrei-
chung des Antrags über das Internet ermöglichen. 4Über Streitigkeiten in Angelegen-
heiten des Art. 9 entscheiden die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 5Wider-
spruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

Art. 10 

Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen 

(1) 1Den öffentlichen Stellen kommt beim Klimaschutz in ihrem Organisationsbe-
reich eine allgemeine Vorbildfunktion zu, insbesondere durch Energieeinsparung, effi-
ziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie Nut-
zung erneuerbarer Energien. 2Dies gilt, sofern die Organisation der Aufgabenerledigung 
nicht abschließend durch Bundesrecht geregelt ist. 

(2) 1Der Freistaat Bayern setzt sich zum Ziel, bis zum Jahr 2040 die Staatsverwal-
tung weitgehend klimaneutral zu organisieren. 2Zur Verwirklichung dieses Ziels legt die 
Staatsregierung ein verbindliches Konzept vor, das die Behörden, Hochschulen und 
sonstige Einrichtungen des Freistaates Bayern ohne eigene Rechtspersönlichkeit, so-
weit sie seiner unmittelbaren Organisationsgewalt unterliegen, sowie die Sondervermö-
gen und die Staatsbetriebe umfasst. 3In begründeten Ausnahmefällen kann die Staats-
regierung weitere Organisationseinheiten vom Anwendungsbereich des Konzepts nach 
Satz 2 ausnehmen. 4Die weitgehende Klimaneutralität soll in erster Linie durch die Ein-
sparung von Energie, die effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speiche-
rung von Energie sowie die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht werden. 5Ergän-
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zend kann dies durch Kompensation im Wege rechtlich anerkannter Emissionsminde-
rungsmaßnahmen oder Emissionsminderungsmaßnahmen mit im Wesentlichen ver-
gleichbaren Standards verwirklicht werden. 

(3) 1Die Staatsregierung und nachgeordnete Behörden setzen sich zum Ziel, klima-
neutral zu reisen. 2Sind dienstliche Flug- oder Pkw-Reisen für Mitglieder der Staatsre-
gierung, Richter und Beamte sowie Angestellte des Freistaates und unter der Aufsicht 
des Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts unvermeidlich, sollen die anfallenden Klimagas-Emissionen vollständig ausge-
glichen werden. 3Dazu werden Emissionsgutschriften bei Kompensationsagenturen er-
worben. 4Die Gutschriften sollen ausschließlich Projekte unterstützen, die nach UN-Re-
geln unter dem Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (englisch Clean De-
velopment Mechanism, kurz CDM) zertifiziert worden sind. 5Nähere Bestimmungen 
werden im Bayerischen Reisekostengesetz (BayRKG) geregelt. 

(4) 1Die Staatsregierung legt dem Landtag auf der Grundlage wesentlicher Indika-
toren alle drei Jahre einen Gesamtbericht zum Stand der Umsetzung des Konzepts 
nach Abs. 2 Satz 2 vor. 2Der Gesamtbericht nach Satz 1 umfasst insbesondere Anga-
ben zur Entwicklung der THG-Emissionen durch die Nutzung landeseigener Gebäude, 
Art und Höhe des Strom- und Wärmeverbrauchs in der Staatsverwaltung sowie des 
Kraftstoffverbrauchs durch Dienstreisen. 

 

Art. 11 

Kommunaler Klimaschutz und öffentliche Fernwärmeversorgung 

(1) 1Die Regierungsbezirke, Landkreise und Gemeinden erfüllen die Vorbildfunktion 
nach Art. 10 Abs. 1 sowie die Aufgaben des Klimaschutzes als Pflichtaufgaben im ei-
genen Wirkungskreis. 2Die Staatsregierung wird sie hierbei unterstützen und den Ge-
meinden und Landkreisen die erforderlichen Mittel zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung 
stellen.  

(2) 1Regierungsbezirke, Landkreise und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwoh-
nern sollen Klimaschutzstrategien erstellen oder bestehende Strategien in ihrem jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich fortschreiben. 2Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwoh-
nern sind ab dem 01.01.2025 verpflichtet, Strategien nach Satz 1 vorzulegen. 3Die Kli-
maschutzstrategien beschreiben insbesondere Wege zur Minderung der Treibhaus-
gase sowie zum Ausbau erneuerbarer Energien. 4Die Landkreise und Gemeinden er-
stellen ihre Klimaschutzstrategien jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich in eigener 
Verantwortung. 

(3) 1Gemeinden sollen Wärmeanalysen und darauf aufbauende Wärmekonzepte 
erstellen. 2Eine Wärmeanalyse muss als Mindestanforderung eine grobe Einschätzung 
der im jeweiligen Gemeindegebiet anfallenden Wärmeenergiebedarfe und -quellen, ein-
schließlich industriell genutzter Wärme, beinhalten und eine Aussage treffen, ob weite-
rer Handlungsbedarf dazu gesehen wird. 3Die Wärmeanalysen können auch die Poten-
ziale für die Nutzung erneuerbarer Energien und zur Steigerung der Energieeffizienz 
von Gebäuden systematisch und qualifiziert erfassen. 4Dies hat unter Wahrung des Da-
tenschutzes zu erfolgen. 5Des Weiteren können Wärmeanalysen auch Prognosen für 
die Bedarfsentwicklung beinhalten. 6Die darauf aufbauenden Wärmekonzepte zeigen 
Maßnahmen zur Reduzierung und klimaschonenden Deckung des Wärmeenergiebe-
darfs auf. 7Die Wärmekonzepte können Teil der Klimaschutzstrategie nach Abs. 2 sein. 

(4) 1Die Förderprogramme des Freistaates für den kommunalen Hochbau tragen 
den anerkannten Grundsätzen des nachhaltigen Bauens Rechnung. 2Das Nähere wird 
durch die Förderrichtlinien geregelt. 

(5) 1Energie-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsunternehmen sowie öffent-
liche Stellen sind verpflichtet, den Gemeinden und Landkreisen zur Erfüllung der Ver-
pflichtungen nach Abs. 2 und 3 erforderliche und verfügbare Energiedaten zu übermit-
teln. 2Daten, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse darstellen, sind bei der Übermitt-
lung als vertraulich zu kennzeichnen. 3Die übermittelten Daten dürfen nur zum Zwecke 
der Erfüllungen der Verpflichtungen nach Abs. 2 und 3 verarbeitet und genutzt werden. 
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4Im Rahmen der Erstellung der Klimaschutzstrategien, der Wärmeanalysen und Wär-
mekonzepte ist sicherzustellen, dass keine Rückschlüsse auf personenbezogene Da-
ten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gezogen werden können. 5Es gilt die 
Vorgabe aus Art. 11 Abs. 3 Satz 4. 

(6) 1Öffentliche Fernwärmeversorgungsunternehmen sind jede natürliche und juris-
tische Person, die Dritte als Endabnehmer über ein öffentliches Wärmenetz mit Wärme 
versorgt. 2Als öffentlich gilt ein Wärmenetz, das der Verteilung von Wärmeenergie an 
Dritte dient und von seiner Dimensionierung her nicht von vornherein nur auf die Ver-
sorgung bestimmter, schon bei der Netzerrichtung feststehender oder bestimmbarer 
Letztverbraucher ausgelegt ist, sondern grundsätzlich für die Versorgung jedes Letzt-
verbrauchers offensteht. 3Öffentliche Fernwärmeversorgungsunternehmen sind ver-
pflichtet, ein an einer langfristig nahezu C02-neutralen Wärmeversorgung ausgerichte-
tes Konzept für ihr Wärmenetz zu entwickeln, in dem sie auch die gegebenenfalls er-
forderlichen Durchführungsschritte bis 2040 darlegen. 4Die Konzepte sind spätestens 
ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes der zuständigen Behörde vorzulegen und 
zu veröffentlichen, um sie bei Maßnahmen entsprechend Abs. 2 und 3 sowie nach 
Art. 12 zu berücksichtigen. 

(7) 1Öffentliche Fernwärmeversorgungsunternehmen haben sechs Monate nach In-
krafttreten dieses Gesetzes folgende Informationen im Internet zu veröffentlichen: 

1. Produktinformationen zum Anteil der einzelnen Energieträger an dem Gesamtener-
gieträgermix der Fernwärmeerzeugung sowie der einzelnen Fernwärmenetze, den 
das Fernwärmeversorgungsunternehmen im letzten oder vorletzten Jahr verwendet 
hat, 

2. Informationen über die Umweltauswirkungen in Bezug auf THG-Emissionen und 
den Primärenergiefaktor der Fernwärme im jeweiligen Netz, 

3. vorhandene Wärmekonzepte nach Abs. 6. 

2Es gilt die Vorgabe aus Art. 11 Abs. 3 Satz 4. 

 

Art. 12 

Klimaneutraler Gebäudebestand 

(1) Die Staatsregierung strebt einen klimaneutralen Gebäudebestand an. Gebäu-
deeigentümer sollen sich im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten und persönli-
chen Verhältnisse bei der Bewirtschaftung und der energetischen Sanierung von Ge-
bäuden sowie bei der gebäudebezogenen Nutzung erneuerbarer Energien an diesem 
Ziel orientieren. 

(2) 1Die Staatsregierung unterstützt im Rahmen der Möglichkeiten Eigentümer von 
Gebäuden bei der Planung und Umsetzung von energetischen Maßnahmen sowie der 
Erstellung von Energiebedarfsausweisen und von Gebäudeenergiechecks. 2Zur geziel-
ten Unterstützung der jeweiligen Gebäudeeigentümer und im Rahmen des Monitorings 
der Maßnahmen zu diesem Gesetz werden durch die Staatsregierung gebäudespezifi-
sche empirische Daten erfasst, analysiert und zur Beratung der Gebäudeeigentümer 
aufbereitet. ³Dabei gilt die Vorgabe aus Art. 11 Abs. 3 Satz 4. 

(3) Gebäudeenergiechecks, Energiebedarfsausweise, zertifizierte Umweltmanage-
ment- und Energiemanagementsysteme oder Energieaudits nach Energiedienstleis-
tungsgesetz dienen den Gebäudeeigentümern als Informations- und Handlungsgrund-
lage zur schrittweisen Erfüllung des Ziels nach Abs. 1. 

(4) 1Gebäudeeigentümer sollen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten ab 
01.01.2030 einen Mindestanteil erneuerbarer Energien von 25 % zur Deckung des 
Wärme- und Kälteenergiebedarfs ihrer Gebäude sicherstellen. 2Alternativ dazu kann 
der Wärmebedarf aus Nah-/Fernwärme mit hocheffizienten KWK-Anlagen oder mit ei-
nem Mindestanteil erneuerbarer Energien von 25 % gedeckt werden oder können In-
strumente entsprechend Abs. 3 vorgehalten werden. 
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Art. 13 

Boden- und Moorschutz 

(1) 1Die landwirtschaftliche Bodennutzung wird künftig verstärkt an den Notwendig-
keiten des Klimaschutzes ausgerichtet. 2Die Landwirtschaft wird seitens der Staatsre-
gierung dahingehend unterstützt. 

(2) Im Rahmen der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist ein Umbruch von Dauer-
grünland untersagt.  

(3) Grundwassersenkende Maßnahmen in Feuchtgebieten sowie auf Moorstandor-
ten sind untersagt, davon unberührt bleiben bestehende Einrichtungen.  

(4) Die Staatsregierung unterstützt die Landwirtschaft bei der klimafreundlichen Bo-
dennutzung im Rahmen des Humusaufbaus. 

(5) Die Staatsregierung verstärkt ihre Anstrengungen beim Schutz, bei der Rege-
nerierung und Renaturierung von Mooren.  

 

Art. 14 

Monitoring 

(1) 1Das Erreichen der Ziele nach Art. 5 und Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 und die 
Umsetzung von Strategien und Maßnahmen nach Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 werden 
durch ein Monitoring auf der Basis quantitativer und qualitativer Erhebungen überprüft. 
2Die Monitoringberichte nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 bilden die Grundlage für die 
Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts sowie der Anpas-
sungsstrategie nach Art. 4 Abs. 3. 

(2) 1Das Monitoring umfasst folgende Berichte: 

1. Eine jährliche Kurzberichterstattung, beginnend ab dem Jahr 2019, insbesondere 
zu folgenden Punkten: 

a) Entwicklung der gesamten Treibhausgasemissionen aus dem Freistaat Bayern 
unter Berücksichtigung der Minderungswirkungen durch den europaweiten 
Emissionshandel nach den Prinzipien der Quellen- und Verursacherbilanz, 

b) Entwicklung der energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Rahmenbedin-
gungen sowie 

c) Kurzbewertung der Ergebnisse. 

2. Eine zusammenfassende Berichterstattung alle drei Jahre, beginnend ab dem Jahr 
2019, insbesondere zu folgenden Punkten: 

a) Den unter Nr. 1 Buchst. a und b genannten Punkten, 

b) Umsetzungsstand wichtiger Ziele und Maßnahmen, 

c) wesentliche Folgen der Klimaerhitzung für den Freistaat Bayern sowie Umset-
zung und Wirkung wichtiger Anpassungsmaßnahmen, 

d) Bewertung der Ergebnisse sowie 

e) Vorschläge zur Weiterentwicklung des integrierten Energie- und Klimaschutz-
konzepts. 

2Beim Monitoring sind die Wirkungsbeiträge und Wechselwirkungen durch Klimaschutz-
maßnahmen des Bundes und der Europäischen Union zu berücksichtigen sowie wich-
tige Aspekte einer verursacherbezogenen Betrachtung einzubeziehen. 

(3) Der Bericht nach Abs. 2 Satz 1 wird einschließlich der Stellungnahme des Bei-
rats für Klimaschutz nach Art. 15 nach Beschlussfassung durch die Staatsregierung 
dem Landtag zugeleitet. 
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Art. 15 

Beirat für Klimaschutz 

1Die Staatsregierung setzt einen Beirat für Klimaschutz ein, der sie bei der Umset-
zung der Klimaschutzziele berät und auf der Grundlage der Monitoringberichte nach 
Art. 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 Vorschläge zur Weiterentwicklung der Klimaschutz-
maßnahmen entwickelt. 2Der Beirat besteht aus Vertretern verschiedener gesellschaft-
licher Gruppen und Verbände, der Kommunen, der Kirchen sowie der Wissenschaft. 
3Die Staatsregierung kann die Aufgaben des Beirats für Klimaschutz auch auf einen 
bereits bestehenden Beirat übertragen. 

 

Art. 16 

Aufgaben und Zuständigkeiten 

(1) 1Zur Koordinierung der ressortübergreifenden Aufgaben nach diesem Gesetz 
wird beim Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz eine Stabsstelle für Kli-
maschutz eingerichtet. 2Sie ist zuständig für die Koordinierung der Erstellung und Fort-
schreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes nach Art. 8, die Koor-
dinierung der Berichte nach Art. 10 Abs. 4 und Art. 14 Abs. 2 Satz 1 sowie die Koordi-
nierung der Erstellung und Fortschreibung des Konzepts nach Art. 4 Abs. 3. 

(2) 1Zuständig für die Erstellung der Monitoringberichte nach Art. 14 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 sind die für die Umsetzung der jeweiligen Strategien und Maßnahmen zuständigen 
Staatsministerien. 2Die Staatsministerien legen auf der Grundlage einer einheitlichen 
Struktur ihre Berichte der Stabsstelle für Klimaschutz beim Staatsministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz spätestens zum 1. November eines jeden Jahres vor. 
3Nach Erstellung des zusammenfassenden Berichts gemäß Art. 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
gibt die Stabsstelle für Klimaschutz beim Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz dem Beirat für Klimaschutz Gelegenheit zur Stellungnahme nach Art. 15. 

(3) Die Behörden, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit zur Verwirklichung der Klimaschutzziele beizu-
tragen. 

 

Dritter Abschnitt 

Klimaanpassung 

 

Art. 17 

Ziele der Anpassung an die Folgen des Klimawandels 

(1) Zur Begrenzung der negativen Auswirkungen der Klimaerhitzung ergreifen die 
jeweils zuständigen Stellen die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen. 

(2) Diese Maßnahmen dienen insbesondere der Vorbereitung auf die Folgen extre-
mer Klimaereignisse, der Gesundheit des Einzelnen und der Allgemeinheit, dem Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen sowie der Förderung einer nachhaltigen und wettbe-
werbsfähigen Wirtschaft. 

(3) 1Landkreise und Gemeinden in Bayern können für ihren Verantwortungsbereich 
eigene Untersuchungen zur Verwundbarkeit durch Klimafolgen durchführen, um darauf 
aufbauend, wenn notwendig, individuelle Anpassungskonzepte bzw. Maßnahmenpro-
gramme zu erstellen. 2Die Staatsregierung wirkt unterstützend, indem sie Datengrund-
lagen und vorhandene Erkenntnisse zur Verfügung stellt.  

 

Art. 18 

Maßnahmenprogramm Klimaanpassung 

(1) Die Staatsregierung führt das Maßnahmenprogramm BayKLAS mit sektorspezi-
fischen Strategien und Maßnahmen zur Begrenzung der negativen Auswirkungen der 
Folgen der Klimaerhitzung fort. 
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(2) Die Staatsregierung legt im Rahmen des Monitorings nach Art.14 spätestens 
alle fünf Jahre dem Landtag einen Bericht zu den Klimafolgen und Klimaanpassungs-
maßnahmen und zur Fortschreibung des Maßnahmenprogramms nach Absatz 1 vor. 

 

Art. 19 

Nähere Bestimmungen 

Nähere Bestimmungen und die Ausführung regeln entsprechende Landesgesetze. 

 

Art. 20 

Inkrafttreten und Evaluierung 

(1) Dieses Gesetz tritt am ……………………………… in Kraft.  

(2) 1Fünf Jahre nach Inkrafttreten findet eine Evaluierung dieses Gesetzes statt. 
2Dazu legt die Staatsregierung dem Landtag einen schriftlichen Bericht zu Wirksamkeit 
und Vollzug des Gesetzes verbunden mit notwendigen Handlungs- und Änderungs-
empfehlungen vor. 3Über den Bericht findet eine Aussprache statt. 

 

§ 2 

Gesetz  
zur Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 

 

Das Bayerische Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBl. S. 
254, BayRS 230-1-W), das zuletzt durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 
470) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2Bei der Konkretisierung der Grundsätze nach Abs. 2 Nr. 7 sind die Vorga-
ben des Bayerischen Klimaschutzgesetzes ergänzend zu berücksichtigen.“ 

b) Abs. 2 Nr. 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. Ökologische Funktionen des Raums: 

Der Raum soll in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, 
des Wasserhaushalts, des Klimas, der Erholung sowie als Lebensraum der 
Tier- und Pflanzenwelt einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen ent-
wickelt, gesichert oder, soweit erforderlich, möglich und angemessen, wie-
derhergestellt werden. Wirtschaftliche und soziale Nutzungen des Raums 
sollen unter Berücksichtigung seiner ökologischen Funktionen gestaltet 
werden. Naturgüter sollen sparsam und schonend in Anspruch genommen 
werden. Das Gleichgewicht des Naturhaushalts soll nicht nachteilig verän-
dert werden. Grundwasservorkommen sollen geschützt, die Reinhaltung 
der Gewässer soll sichergestellt werden. Wälder sollen in ihrer Funktion für 
Klima, Natur- und Wasserhaushalt sowie für die Erholung erhalten und so-
weit erforderlich verbessert werden. Den Erfordernissen des Biotopver-
bunds soll Rechnung getragen werden. Für den vorbeugenden Hochwas-
serschutz soll vor allem durch Sicherung oder Rückgewinnung von Auen, 
Rückhalteflächen und Entlastungsflächen Sorge getragen werden. Der 
Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft soll sicher-
gestellt werden. Den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes soll 
Rechnung getragen werden, sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an die 
Klimaerhitzung dienen. Dabei sind die räumlichen Voraussetzungen für den 
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Ausbau der erneuerbaren Energien sowie für eine sparsame Energienut-
zung zu schaffen. Insbesondere in den Berggebieten soll dem Schutz vor 
Naturgefahren besondere Bedeutung beigemessen werden. Die Funktions-
fähigkeit der Schutzwälder im Alpenraum soll erhalten und soweit erforder-
lich verbessert werden.“ 

2. Art. 19 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Nr. 4 wird wie folgt gefasst: 

„4. landesweit raumbedeutsame Festlegungen, insbesondere zur Siedlungs-
struktur, zum Verkehr, zur Wirtschaft (mit Land- und Forstwirtschaft), zu Ge-
bieten für Standorte zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere zu 
Gebieten für Standorte landesweit bedeutsamer Windkraftanlagen, zu 
Standorten für sonstige Infrastrukturvorhaben, wie etwa für Energieversor-
gung und Energiespeicherung, zum Sozialwesen, zur Gesundheit, Bildung, 
Kultur sowie zur Freiraumsicherung, sofern nicht die jeweiligen Belange 
fachrechtlich hinreichend gesichert sind; die Festlegungen zu Gebieten für 
Standorte zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere zu Gebieten 
für Standorte landesweit bedeutsamer Windkraftanlagen, und zu Standor-
ten und Trassen für sonstige Infrastrukturvorhaben, wie etwa für Energie-
versorgung und Energiespeicherung, sollen anhand konzeptioneller Über-
legungen unter Berücksichtigung der landesweiten Potenziale für die Nut-
zung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz begründet werden.“ 

b) Es wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Im Landesentwicklungsprogramm sind das integrierte Energie- und Kli-
maschutzkonzept nach Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Sozialen Klima-
schutzgesetzes und die sonstigen Vorgaben des Bayerischen Sozialen Klima-
schutzgesetzes ergänzend zu berücksichtigen.“ 

3. Art. 21 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. regionsweit raumbedeutsame Festlegungen, insbesondere zur Siedlungs-
struktur, zum Verkehr, zur Wirtschaft (mit Land- und Forstwirtschaft), zu Ge-
bieten für Standorte zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere zu 
Gebieten für Standorte regionsweit bedeutsamer Windkraftanlagen, zu 
Standorten für sonstige Infrastrukturvorhaben, wie etwa für Energieversor-
gung und Energiespeicherung, zum Sozialwesen, zur Gesundheit, Bildung, 
Kultur sowie zur Freiraumsicherung, sofern nicht die jeweiligen Belange 
fachrechtlich hinreichend gesichert sind; die Festlegungen zu Gebieten für 
Standorte zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere zu Gebieten 
für Standorte regionsweit bedeutsamer Windkraftanlagen, und zu Standor-
ten und Trassen für sonstige Infrastrukturvorhaben, wie etwa für Energie-
versorgung und Energiespeicherung, sollen anhand konzeptioneller Über-
legungen unter Berücksichtigung der regionsweiten Potenziale für die Nut-
zung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz begründet werden.“ 

b) Nach Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) In den Regionalplänen sind das integrierte Energie- und Klimaschutz-
konzept nach Art. 8 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Sozialen Klimaschutzgeset-
zes und die sonstigen Vorgaben des Bayerischen Sozialen Klimaschutzgeset-
zes ergänzend zu berücksichtigen.“ 

4. In Art. 31 wird der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt und es werden die Wörter 
„auch unter Berücksichtigung der Monitoringberichte nach Art. 14 des Bayerischen 
Sozialen Klimaschutzgesetzes.“ angefügt. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ……………………………………. in Kraft. 
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Begründung: 

 

A) Allgemeines 

1. Klimawandel in Bayern: 

Die Klimaerhitzung ist in Bayern angekommen. Über das gesamte 20. Jahrhundert 
gerechnet lag Bayerns Durchschnittstemperatur bei 7,5 Grad. Doch seit 2000 liegt 
unser Jahresdurchschnitt im Mittel bei 8,6 Grad, seit 2011 schon bei 8,9 Grad. Diese 
kleinen Änderungen der Durchschnittstemperaturen haben starke Auswirkungen 
auf Tagestemperaturen bzw. Wetter. Bayerns wenige Gletscher verschwinden. Ext-
remwetterereignisse wie Stürme, Starkregen, auch Dürreperioden haben merklich 
zugenommen.  

Die Klimaerhitzung hat deutliche biologische Auswirkungen. Sie kann Folgen für die 
Überlebenswahrscheinlichkeit und den Reproduktionserfolg von Tier und Pflanzen 
haben, z. B. über eine Veränderung der Nahrungsgrundlage oder der Bodeneigen-
schaften.  

In Bayern hat die Tier- und Pflanzenwelt längst auf das veränderte Klima reagiert. 
Tierarten sterben aus, Zugvögel fliegen im Winter nicht mehr gen Süden, Schäd-
linge wie der Borkenkäfer breiten sich aus.  

Die schwerwiegendsten Auswirkungen zeichnen sich für die Alpen ab: Speziali-
sierte Pflanzen der Hochlagen werden zunehmend von Pflanzenarten tieferer La-
gen verdrängt. Lebensräume werden zerstückelt, Tier- und Pflanzenbestände 
schrumpfen. 

Die Landwirtschaft ist erheblich von Klimaänderungen betroffen. Hitze, Kälte (Spät-
fröste), Nässe und Trockenheit führen häufiger zu erheblichen Ernteausfällen. Mil-
dere Winter begünstigen Pflanzenkrankheiten und Schädlinge.  

 

2. Klimaschutzziele auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene: 

Im Klimaschutzabkommen von Paris haben sich alle Länder verpflichtet, die Ursa-
chen der Klimaerhitzung in ihren Regionen zu reduzieren. Die Schritte zur Umset-
zung des Klimaabkommens von Paris wurden vom 6. – 15.11.2017 bei der Weltkli-
makonferenz in Bonn besprochen und teilweise festgelegt. So hat die Konferenz 
Vorschläge der Länder darüber festgehalten, wie man etwa die Reduktion von 
Treibhausgasen messen und vergleichbar machen kann. Daraus wurde 2018 auf 
der Klimakonferenz in Katowice ein Regelbuch entwickelt. 

Das europäische System für den Handel mit Treibhausgasemissionsminderungs-
zertifikaten (ETS) verbietet es den Mitgliedstaaten und ihren regionalen Einheiten 
nicht, eigene Reduktionsziele festzulegen und entsprechende Maßnahmen zu ent-
wickeln. Die Ziele sowie die entsprechenden Umsetzungsmaßnahmen dürfen je-
doch nicht mit den festgelegten EU-Emissionsobergrenzen in Konflikt stehen; die-
sem Grundsatz trägt das vorliegende Gesetz Rechnung. 

Die Gesetzgebungskompetenz für den Bereich Klimaschutz ist im Grundgesetz 
nicht ausdrücklich geregelt. Sowohl Bund als auch Länder haben hier Gesetzge-
bungskompetenzen.  

 

3. Gesetzgebungskompetenz des Freistaates Bayern: 

Den Ländern steht im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung die Gesetzge-
bungskompetenz zu, solange und soweit der Bund nicht von seiner Gesetzge-
bungskompetenz Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 Grundgesetz – GG). Auf 
Bundesebene wurden in der Vergangenheit verschiedene Gesetze verabschiedet, 
die dem Klimaschutz dienen, im Hinblick auf das Ziel der Luftreinhaltung jedoch 
keinen abschließenden Charakter haben. Ebenfalls fehlt eine Regelung zur Redu-
zierung der Treibhausgase außerhalb des Emissionshandels. Hier bleibt Spielraum 
für den Landesgesetzgeber. 



Drucksache18/148 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 17 

 

Das vorliegende Gesetz soll dazu führen, dass Treibhausgase reduziert und der 
Anteil erneuerbarer Energien am Wärmeverbrauch gefördert werden. 

Im Fernwärmebereich hat der Bund in § 1 Abs. 4 der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme Veröffentlichungspflichten festge-
legt. Bei den Regelungen dieser Verordnung handelt es sich um solche des AGB-
Rechts, die dem bürgerlichen Recht zuzuordnen sind. Auf diesem Gebiet hat der 
Bund gemäß Art. 74 Nr. 1 GG eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Da 
die geeignete Weise der Veröffentlichung nicht bundesgesetzlich konkretisiert wor-
den ist und er insoweit nicht von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch ge-
macht hat, besteht eine Konkretisierungsmöglichkeit zugunsten des Landesgesetz-
gebers. Zudem hat der Bund hinsichtlich des Fernwärmesektors keine Regelung 
über zu veröffentlichende Produktinformationen getroffen, so dass auch diesbezüg-
lich eine Regelungskompetenz des Landes gegeben ist. 

Soweit in diesem Gesetz Regelungen zur Raum- bzw. Landesplanung getroffen 
werden, stützen sich diese auf Art. 74 Abs. 1 Nr. 31 GG (Raumordnung) i. V. m. 
Art. 72 Abs. 3 Nr. 4 GG. 

Maßstab für die kompetenzrechtliche Qualifikation einer Regelung ist der in den 
Regelungen objektiv zum Ausdruck kommende Hauptzweck des Gesetzes. Haupt-
zweck des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes ist es, den Ausstoß von 
Treibhausgasen zu verringern und damit das Klima zu schützen. Kernelement ist 
dabei, die Festlegung verbindlicher Treibhausgasemissionsminderungsziele. Dane-
ben werden Instrumente zur Umsetzung dieser Ziele geregelt. 

Dem Landesgesetzgeber steht im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung die 
Gesetzgebungskompetenz zu, solange und soweit der Bund nicht von seiner Ge-
setzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 1 GG). Auf Bundes-
ebene wurden bereits verschiedene Gesetze verabschiedet, die dem Klimaschutz 
dienen. So zum Beispiel das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), 
das für den Neubaubereich eine abschließende Regelung enthält, das Erneuerbare-
Energien-Gesetz (EEG) oder das Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG), 
das ebenfalls eine abschließende Regelung enthält. Verbindliche Treibhausgas-
emissionsminderungsziele wurden außerhalb des Emissionshandels bislang nicht 
abschließend gesetzlich normiert. Vielmehr hat die Bundesregierung Ziele zur 
Treibhausgasminderung in Form von Kabinettsbeschlüssen festgelegt. Nach Anga-
ben der Bundesregierung in Bundestagsdrucksache 17/6819 vom 22.08.2011 be-
absichtigt sie derzeit nicht, ein Klimaschutzgesetz vorzulegen. 

Soweit bundesrechtliche Vorschriften abschließende Regelungen zu Treibhaus-
gasemissionsminderungspflichten enthalten, erzeugen diese eine Sperrwirkung für 
den Landesgesetzgeber. Dies wurde bei der Festlegung des Treibhausgasemissi-
onsminderungsziels in Art. 4 Abs. 1 BaySozKlimaSchG entsprechend berücksich-
tigt. 

Der Auftrag an die Bildungsträger in Art. 4 Abs. 2 stützt sich auf die Gesetzgebungs-
kompetenz der Länder im Bildungsbereich (Art. 70 Abs. 1 GG). 

Die Kompetenz zur Änderung des Landesplanungsgesetzes in Form von ergänzen-
dem Landesrecht zum Raumordnungsgesetz des Bundes stützt sich auf die kon-
kurrierende Gesetzgebungskompetenz gemäß Art. 72 Abs. 1 i. V. m. mit Art. 74 
Abs. 1 Nr. 31 GG. 

 

4. Kosten und ökonomische Wirkungen des Bayerischen Sozialen Klimaschutz-
gesetzes: 

a) Kosten für die öffentlichen Haushalte: 

Die Kosten für den Staatshaushalt und die Haushalte der Kommunen wurden 
bereits im Vorblatt unter D) Kosten skizziert. 
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b) Kosten für die Wirtschaft und die privaten Haushalte: 

aa) Wirkungszusammenhänge: 

Ergänzend zu den im Vorblatt unter D) Kosten gemachten kurzen Ausführungen 
zu den Kosten für die Wirtschaft und die Bürger wird zu den volkswirtschaftli-
chen Kosten- und Nutzeneffekte, die im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Klimaschutzziele entstehen, wie folgt ergänzt. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass die Entwicklungen ganz wesentlich von Klimaschutzmaßnahmen des Bun-
des bestimmt werden, an welche die Landesziele und Maßnahmen anknüpfen. 
Diese Wirkungszusammenhänge sind bei der Kosten-Nutzen-Betrachtung zu 
berücksichtigen. 

Wie im Vorblatt unter B) Lösung bereits dargestellt, sollen nach dem Bayeri-
schen Sozialen Klimaschutzgesetz die gesamten Treibhausgasemissionen, die 
energiebedingten (aus Energiewirtschaft, Industrie und Gewerbe, private Haus-
halte und öffentlicher Sektor, Verkehr) und die nicht-energiebedingten Treib-
hausgasemissionen (aus Land- und Forstwirtschaft und Landnutzung, Abfall-
wirtschaft, aus industriellen Prozessen und Produktanwendungen, Gewinnung, 
Verteilung und Lagerung von Brennstoffen) im Freistaat in einer gemeinsamen 
Statistik erhoben und in THG-Äquivalente umgerechnet werden, damit sie mit 
den Zielen des Bundes vergleichbar werden. Ausgehend vom Basisjahr 1990 
und unter Bezugnahme auf die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen im 
Freistaat Bayern soll bis zum Jahr 2030 eine Reduktion der Treibhausgasemis-
sionen um 40 bis 50 Prozent, bis zum Jahr 2040 um 70 bis 80 Prozent und bis 
zum Jahr 2050 um 95 Prozent erfolgen. Außerdem wird das bayerische Klima-
schutzziel von der Prämisse der weiteren Nutzung der Kernenergie befreit und 
weiterführend auf die errechneten THG-Äquivalente angewendet.  

Das Klimaschutzziel für Bayern in Art. 5 Abs. 1 und 2 BaySozKlimaSchG liegt, 
bezogen auf den Stand der Emissionen im Jahr 2005, nahezu parallel zu den 
noch zu erbringenden bundesweiten Reduktionen. Bayern unterstützt mit dem 
Klimaschutzgesetz die Verwirklichung der Klimaschutzziele des Bundes ebenso 
wie die Klimaschutzziele auf europäischer Ebene. 

 

bb) Erste Abschätzung ökonomischer Auswirkungen für Bayern anhand der Er-
stellung eines des Energieszenarios Bayern 2050: 

Zur besseren Einschätzung der ökonomischen Auswirkungen wird von den zu-
ständigen Staatsministerien ein „Energieszenario Bayern 2050“ erarbeitet. Das 
Energieszenario Bayern bildet zum einen die notwendigen Veränderungen auf 
der Verbrauchsseite ab, die notwendig sind. Zum anderen soll der erforderliche 
Entwicklungspfad auf der Erzeugungsseite beschrieben werden, der vor allem 
durch die Umstrukturierung des Stromerzeugungssektors und hier insbeson-
dere den Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien geprägt ist. Ziel ist 
es, eine mögliche Entwicklung auf Basis plausibler Randbedingungen und An-
nahmen zu betrachten. 

aaa) Stromerzeugung: 

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sind bei der Bewertung des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien zunächst die sogenannten systemanalytischen Differenz-
kosten von Bedeutung. Sie ergeben sich aus der Gegenüberstellung der Voll-
kosten der erneuerbaren Energiebereitstellung und der alternativen Energiebe-
reitstellung auf konventioneller Basis. Der Anteil der erneuerbaren Energieträ-
ger an der Stromerzeugung lag 2016 in Bayern bei 43 Prozent.  

bbb) Netzausbau: 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien erfordert zugleich eine Ertüchtigung der 
verschiedenen Netzebenen im Land.  

Gemäß dem Netzentwicklungsplan 2030, sollen 13.000 Leitungskilometer auf 
allen Spannungsebenen modernisiert oder neu gebaut werden. Dieser Ausbau-
bedarf kann sich unter Berücksichtigung von neuen Technologien noch verrin-
gern. 
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ccc) Wärme und Gebäudesanierung: 

Die Einsparpotenziale im Heizenergiebereich liegen in Bayern derzeit bei 15 bis 
40 Prozent, im Bereich der raumlufttechnischen Anlagen (Klima- und Lüftungs-
anlagen) bei 50 bis 90 Prozent. Die energetische Sanierung von Gebäuden ist 
ein dabei entscheidender Faktor. 

Doch die Sanierungsquote in Bayern liegt seit Jahren unter einem Prozent. In 
dieser Geschwindigkeit werden erst in 33 Jahren die Gebäude in Bayern saniert 
sein. Zu Beginn übersteigen zwar die Kosten die Einsparungen, da die Mehr-
kosten dann aber im Zeitverlauf immer weiter absinken, werden die Einsparun-
gen die Kosten schließlich überkompensieren. 

ddd) Beschäftigungseffekte: 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der damit im Strombereich verbundene 
Netzausbau und die zur Gebäudesanierung erforderlichen Investitionen lösen 
erhebliche Beschäftigungswirkungen im Land aus. Hinzu kommen weitere Be-
schäftigungswirkungen aus dem Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien zur Strom- und Wärmebereitstellung. 

Endenergieeinsparung und Ausbau der erneuerbaren Energien senken die Abhän-
gigkeit von fossilen Brennstoffimporten. Regenerative Energien haben im Jahr 2011 
Brennstoffimporte in Höhe von 11 Mrd. Euro ersetzt und mehr als 9 Mrd. Euro ex-
terne Kosten vermieden.  

 

5. Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung und Nachhaltigkeitsprüfung: 

Die im Gesetzentwurf formulierten Klimaschutzziele liegen im Kontext der internati-
onalen, europäischen und nationalen Klimaschutzziele und berücksichtigen die lan-
desspezifischen Besonderheiten. Für eine genaue Zielsetzung im Freistaat, die zum 
einen dem Schutz vor den negativen Folgen der Klimaerhitzung und zum anderen 
dem Aufbau einer nachhaltigen klimafreundlichen und sicheren Energieversorgung 
dient, muss die Staatsregierung in einer Sektorenuntersuchung beziffern, welche 
Zielbeiträge von den betroffenen Emittentengruppen (Sektoren: Industrie, Gewerbe, 
Handel, Dienstleistungen, Verkehr, Landwirtschaft, Haushalte) dafür erbracht wer-
den können. Dieses ist notwendig, um klare durch Zahlen bezifferte Sektoren-Kli-
maschutzziele in Bayern gesetzlich festzuschreiben. 

Der notwendige Umbau der Energieversorgung sowie die Realisierung von Ener-
gieeinsparpotenzialen sind mit ökonomischen Auswirkungen verbunden. Mögliche 
volkswirtschaftliche Entwicklungen müssen in einem weiteren Fachgutachten abge-
schätzt werden. Dieses sollte wesentliche Ergebnisse über die möglichen Entwick-
lungen bieten, damit mit Blick auf die mit dem Gesetz verfolgten Zielsetzungen im 
Grundsatz als verhältnismäßig bewertet werden können. Im Rahmen der Verab-
schiedung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts können diese Trends 
anhand der vorgeschlagenen Strategien und Maßnahmen genauer analysiert und 
insbesondere mit Hilfe der vorgesehenen Öffentlichkeitsbeteiligung weiter austariert 
werden. 

 

B) Im Einzelnen 

Zu § 1: Gesetz zur Förderung des sozialen Klimaschutzes in Bayern  
(Bayerisches Soziales Klimaschutzgesetz – BaySozKlimaSchG): 

Zu Art. 1 (Zweck des Gesetzes): 

Abs. 1:  

Der Absatz 1 benennt als Programmsatz den Zweck des Gesetzes, durch die Regelung 
verbindlicher Klimaschutzziele für Bayern sowie eines rechtlichen Rahmens für die Er-
reichung dieser Ziele, die Belange des Klimaschutzes zu konkretisieren und zu stärken. 
Zugleich wird damit ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung in 
Bayern geleistet. Das Gesetz orientiert sich an den internationalen, europäischen und 
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nationalen Klimaschutzzielen und knüpft an die durch diese Ebenen beschlossenen Kli-
maschutzmaßnahmen an. 

Abs. 2: 

Das Gesetz dient der Reduzierung der Treibhausgasemissionen, der Konkretisierung 
und Schaffung der Umsetzungsinstrumente. Des Weiteren werden die Adressaten des 
Gesetzes benannt.  

Abs. 3: 

Da die energiebedingten Treibhausgasemissionen den überwiegenden Anteil der Treib-
hausgasemissionen stellen, müssen eben diese im Zentrum der Reduktionsbemühun-
gen stehen. Vor diesem Hintergrund ist die Transformation des Energiesystems hin zu 
erneuerbaren Energien, einem geringeren Energieverbrauch und einer effizienteren 
Energienutzung der zentrale Baustein, um Treibhausgasminderungsziele zu erreichen. 
Den einzelnen Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Steigerung der Energieef-
fizienz in den Bereichen Erzeugung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung kommt 
daher für die Entwicklung der Ziele des Gesetzes eine herausgehobene Stellung zu.  

Abs. 4: 

Absatz 4 gibt die Devise aus, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zu kombinieren. 
Der Gesetzgeber muss dafür Sorge tragen, dass Klimaschutz gerecht gestaltet ist und 
auch sozial oder wirtschaftlich benachteiligte Privathaushalte partizipieren und profitie-
ren können. 

 

Zu Art. 2 (Anwendungsbereich): 

Die Regelung bringt das Verhältnis zu Klimaschutzgesetzen des Bundes sowie zu Lan-
desrecht mit klimarelevantem Entscheidungsgehalt zum Ausdruck. 

Art. 2 stellt klar, dass abschließende bundesrechtliche Vorgaben zum Klimaschutz un-
berührt bleiben. Hierunter fallen beispielsweise die Regelungen zum Emissionshandel 
im Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz sowie des Erneuerbare-Energien-Wärme-
gesetzes des Bundes für energetische Standards im Neubaubereich. Soweit nach bun-
desrechtlichen Bestimmungen der Klimaschutz zu berücksichtigen ist, ohne dass hierzu 
eine abschließende Regelung erfolgt, beziehungsweise soweit nach Landesrecht die 
Belange des Klimaschutzes einzustellen sind, finden die materiellen Vorgaben zum Kli-
maschutz in diesem Gesetz unter Berücksichtigung der fachgesetzlichen Abwägungs-
systematik ergänzende Anwendung. Bei Planungen wie etwa der Bauleitplanung wer-
den die Vorschriften des Klimaschutzgesetzes im Rahmen der Abwägung zur Ausle-
gung der Klimaschutzbelange herangezogen. Im Übrigen haben die Regelungen des 
Bayerischen Sozialen Klimaschutzgesetzes eigenständige Bedeutung. 

 

Zu Art. 3 (Begriffsbestimmungen): 

Abs. 1: 

Die Definition der Treibhausgase, die dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes unter-
fallen, ist identisch mit der Definition nach § 3 Absatz 2 Treibhausgas-Emissionshan-
delsgesetz. Es handelt sich dabei um die sechs Treibhausgase, die dem Kyoto-Proto-
koll zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen zu-
grunde liegen. 

Abs. 2: 

Die Definition des Begriffs der öffentlichen Stellen erfolgt mit Blick auf die Regelung zur 
allgemeinen Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen in Art. 7 Abs.1. 

Die Begriffsbestimmung ist in Anlehnung an die Definition des Begriffs der öffentlichen 
Hand in § 2 Abs. 2 Nr. 6 des Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetzes formuliert. Dort 
wurde der Begriff mit Blick auf die Vorbildfunktion öffentlicher Gebäude geregelt. 

Demnach sind öffentliche Stellen die Staatsregierung, Behörden, Einrichtungen, Son-
dervermögen und sonstige Stellen des Freistaates Bayern, Gemeinden und Gemeinde-
verbände sowie sonstige unter der Aufsicht des Freistaates Bayern stehende Körper-
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schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und jeder juristischen Per-
son des Privatrechts oder eine Personengesellschaft, an der der Freistaat Bayern, die 
Gemeinden oder die Gemeindeverbände einzeln oder gemeinsam unmittelbar oder mit-
telbar mit einer Mehrheit der Anteile oder Stimmen beteiligt sind oder mehr als die Hälfte 
der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe 
bestellen können. 

Ausgenommen sind Religionsgesellschaften mit dem Status von öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften.  

Abs. 3: 

In diesem Absatz werden die Leistungsberechtigten definiert, die von der Bayerischen 
Klima-Umtauschprämie gemäß Art. 9 Gebrauch machen können. 

 

Zu Art. 4 (Allgemeine Verpflichtung zum Klimaschutz und Klimaanpassung): 

Abs. 1: 

Der Absatz enthält eine allgemeine Aufforderung, den eigenen Möglichkeiten entspre-
chend zur Verwirklichung der Klimaschutzziele beizutragen, insbesondere durch Ein-
sparung und effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von 
Energie sowie die Nutzung erneuerbarer Energien und der effiziente Umgang mit an-
deren Ressourcen. Die allgemeine Verpflichtung verdeutlicht, dass der Klimaschutz 
nicht nur eine Aufgabe der öffentlichen Hand ist, sondern die Mitwirkung aller erforder-
lich ist, um die Klimaschutzziele zu erreichen.  

Abs. 2: 

Der Absatz trägt der Tatsache Rechnung, dass die Bildung eine wichtige Rolle spielt für 
die Verbesserung der Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen und der Motivation, 
selbst zum Klimaschutz beizutragen. Dies gilt insbesondere mit Blick auf das Erreichen 
der mittelfristigen Klimaschutzziele. Je früher die entsprechenden Zusammenhänge be-
kannt sind, desto früher kann ein sparsamer Umgang mit Energie im Lebensalltag 
selbstverständlich werden. 

Abs. 3: 

Abs. 3 verpflichtet die Staatsregierung zur kontinuierlichen Fortschreibung der Bayeri-
schen Klimaanpassungsstrategie (BayKLAS) eingebettet in das Bayerische Soziale Kli-
maschutzgesetz. 

Abs. 4: 

Der Absatz fordert eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger Bayerns sowohl an der 
Planung und Umsetzung des Klimaschutzes als auch eine Teilhabe an der Wertschöp-
fung. Dieser Aspekt ist für die künftige Akzeptanz der Klimaschutz- und -anpassungs-
maßnahmen besonders wichtig, andererseits dokumentiert er auch die Notwendigkeit 
des Dialogs, um Belange der Bürgerinnen und Bürger in der Energiewende und im Kli-
maschutz berücksichtigen zu können.  

Abs. 5: 

Hier wird der Bezug von Maßnahmen zur Anpassung an die Klimaerhitzung zu beste-
henden Handlungsfeldern der Landespolitik hergestellt. Der Absatz verdeutlicht die viel-
fältigen Bezugspunkte der Anpassungen an den Klimawandel zu anderen rechtlichen 
Regelungen und definiert das Ziel der Klimaanpassung in Bayern. Dabei werden sowohl 
materielle als auch ideelle Schutzgüter adressiert. 

 

Zu Art. 5 (Klimaschutzziele): 

Dieser Artikel legt ein Ziel für die Minderung der Treibhausgasemissionen (THG-Emis-
sionen), die in Bayern entstehen, fest. Bei der Berechnung der Gesamtmenge werden 
die einzelnen Treibhausgase entsprechend ihrer Schädlichkeit berücksichtigt.  

Wesentlicher Inhalt des Bayerischen Sozialen Klimaschutzgesetzes ist die Vorgabe ei-
nes Treibhausgasemissionsminderungsziels für den Freistaat. Dazu sollen alle ener-
giebedingten Treibhausgasemissionen (aus Energiewirtschaft, Industrie und Gewerbe, 
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private Haushalte und öffentlicher Sektor, Verkehr) und nicht-energiebedingten Treib-
hausgasemissionen (aus Land- und Forstwirtschaft und Landnutzung, Abfallwirtschaft, 
aus industriellen Prozessen und Produktanwendungen, Gewinnung, Verteilung und La-
gerung von Brennstoffen) im Freistaat in einer gemeinsamen Statistik erhoben und in 
THG-Äquivalente umgerechnet werden, damit sie mit den Zielen des Bundes vergleich-
bar werden. Das bisherige THG-Einsparungsziel im Freistaat Bayern von 1990 bis 2020 
liegt bei der Verringerung der jährlichen energiebedingten CO2-Emissionen auf deutlich 
unter 6 Tonnen je Einwohner und bis 2030 auf unter 5 Tonnen und bis 2050 auf unter 
2 Tonnen je Einwohner. Gemessen an den Zahlen des Landesamts für Statistik lagen 
die energiebedingten CO2-Emmissionen pro Kopf in Bayern im Jahr 2009 bei 6,2 Ton-
nen. Es gilt für Bayern ein Reduktionsziel von 10 Prozent bis 2020 verbindlich festzu-
schreiben. Vorgabe ist dabei, dass dem 10 Prozent-Ziel eine Gesamtstatistik mit Quel-
len- und Verursacherbilanz aller in Bayern emittierten Treibhausgase zugrunde gelegt 
und die Prämisse der Weiternutzung der Kernenergie aufgehoben wird. 

Diese Minderungsziele beziehen sich auf den Stand der Treibhausgasemissionen im 
Jahr 1990, wie sie sich aus den Datengrundlagen und Berechnungen des Statistischen 
Landesamts ergeben. Die Ziele müssen auf der Grundlage eines wissenschaftlichen 
Gutachtens je nach Sektoren überprüft und konkretisiert werden. Ausgehend von den 
internationalen, europäischen und nationalen Klimaschutzzielen, unter Berücksichti-
gung der landesspezifischen Gegebenheiten und der durch den Ausstieg aus der Kern-
energie erforderlichen Umstrukturierungen, soll in dem Gutachten ein technisch und 
strukturell umsetzbarer Treibhausgasemissionsminderungspfad für Bayern aufgezeigt 
werden.  

Das EU-Parlament hat im April 2013 das sog. Backloading für den europäischen Emis-
sionshandel abgelehnt. CO2-Zertifikate im Wert von 900 Mio. Euro bleiben im Markt und 
versetzen dem globalen Klimaschutz einen herben Schlag. Umso wichtiger ist es, dass 
der Freistaat Bayern mit dem festgelegten Treibhausgasemissionsminderungsziel ei-
nen ambitionierten Beitrag zu den Klimaschutzzielen auf Bundesebene leistet.  

 

Zu Art. 6 (Klimaverträgliches Energiesystem): 

Abs. 1: 

Der überwiegende Teil der THG-Emissionen sind energiebedingte Emissionen. Damit 
kommt dem Umbau des Energiesystems zum Erreichen der Klimaziele die entschei-
dende Bedeutung zu. Der Freistaat Bayern soll bis zum Jahr 2040 seinen Energiebedarf 
durch einen Mix aus erneuerbaren Energien decken können. Um das Ziel für 2040 zu 
erreichen, müssen die erneuerbaren Energien ausgebaut und der Energieverbrauch 
gesenkt und die Energieeffizienz gesteigert werden.  

Abs. 2: 

Das in Abs. 1 formulierte Ausbauziel sieht die vollständige bilanzielle Deckung des 
Energiebedarfs bis 2040 vor. Dies bedeutet zum einen eine vollständige bilanzielle De-
ckung des Stromverbrauchs. D. h., dass mindestens in Höhe des Stromverbrauchs eine 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Bayern zu erfolgen hat. Die vollständige 
bilanzielle Deckung des Energiebedarfs aus Erneuerbaren heißt weiterhin, dass erneu-
erbare Energien auch den Bedarf an Wärme und Treibstoffen bilanziell decken müssen. 
Es wird davon ausgegangen, dass im Wärme- und Kraftstoffbereich über 2040 hinaus 
noch in begrenztem Umfang fossile Energiequellen zum Einsatz kommen. Damit ver-
bleibt ein fossiler Restbedarf. Dieser kann nur durch einen höheren Beitrag der erneu-
erbaren Stromerzeugung ausgeglichen werden. Dazu müssen die Potenziale der er-
neuerbaren Energien erschlossen werden. Dies betrifft insbesondere die erneuerbaren 
Energien mit der höchsten anteiligen Bedeutung und mit dem höchsten Entwicklungs-
potenzial.  

Die Staatsregierung unterstützt die Erschließung und Nutzung der Potenziale. Daraus 
kann keine Unterstützung einzelner Projekte abgeleitet werden. 
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Abs. 3: 

Der Absatz unterstreicht, dass die Staatsregierung ergänzend zum Ausbau der erneu-
erbaren Energien auch weitere Maßnahmen unterstützt, die einen Beitrag zum Umbau 
zu einem nachhaltigen Energiesystem leisten. Dazu wird eine Reihe von Maßnahmen 
und Technologien genannt, denen aus heutiger Sicht dabei eine wichtige Bedeutung 
zukommt. Die Aufzählung ist nicht abschließend. Technologische Entwicklungen sind 
nicht vorhersehbar. Damit ist auch nicht vorhersehbar, welchen Beitrag bestimmte 
Technologien im Einzelnen zum Umbau des Energiesystems leisten können.  

Abs. 4: 

Gemäß Abs. 4 unterstützt das Land öffentliche Stellen bei Klimaschutzaktivitäten. Das 
Land wird im Rahmen seiner Möglichkeiten insbesondere weitergehende fachliche und 
finanzielle Unterstützung der Gemeinden und Landkreise anbieten, die neben Finanz-
mitteln zur Aufgabenwahrnehmung insbesondere auch die Schulung von Mitarbeitern, 
die Bereitstellung methodischer Instrumente zur Bewertung von Gebieten, sowie För-
derprogramme zur Heranziehung externen Sachverstands dazu umfasst, um die Ge-
meinden und Landkreise bei der Umsetzung der Anforderungen zu unterstützen. 

 

Zu Art. 7 (Nachhaltige Mobilität): 

Abs. 1: 

Entsprechend der in allen anderen Bundesländern gängigen Praxis wird der Freistaat 
ab dem Jahr 2019 THG-Daten nach der Verursacherbilanz für den Verkehrssektor ver-
öffentlichen. 

Abs. 2: 

Klimafreundliche, emissionsfreie und nachhaltige Mobilität gehört zu den Kernzielen im 
Bereich Verkehr. Durch die Maßgaben „Vermeiden, Vermindern, Verbessern“ soll die-
ses Ziel im Rahmen eines abgestuften Verfahrens erreicht und damit ein Beitrag zur 
Verbesserung der Umweltbilanz geleistet werden.  

Abs. 3: 

Mit den genannten Maßnahmen sollen die Potenziale im Individualverkehr durch Ver-
kehrsverlagerungen erweitert werden. Hierdurch kann ein maßgeblicher Beitrag zur 
Verringerung der Emissionen und zu einem umweltfreundlichen Verkehr geleistet wer-
den. Der Gestaltung des Straßenraums kommt hierbei eine wesentliche Bedeutung zu.  

Abs. 4: 

Um einerseits den Umstieg vom Individual- auf den öffentlichen Verkehr zu erleichtern 
und attraktiver zu machen und um andererseits Mobilität sozialverträglicher zu gestal-
ten, soll der ÖPNV in Bayern für bestimmte Zielgruppen kostenlos nutzbar gemacht 
werden. Langfristig soll auf die Kostenfreiheit für alle Nutzer hingearbeitet werden. 

 

Zu Art. 8 (Integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept): 

Abs. 1: 

Das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept stellt eine zentrale inhaltliche Grund-
lage zur Erreichung der Klimaschutzziele dar, indem es die wesentlichen Strategien und 
Maßnahmen zur Erreichung der Klimaschutzziele benennt.  

Abs. 2: 

Die Regelung benennt zentrale Inhalte des integrierten Energie- und Klimaschutzkon-
zepts. Klimaschutzziele und energiepolitische Ziele sollen so aufeinander abgestimmt 
werden, dass eine soziale Energie-, Verkehrs und Klimaschutzpolitik aus einem Guss 
entsteht. Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit der Energieversor-
gung werden einer integrierten Betrachtung unterzogen und daraus Strategien und 
Maßnahmen für eine nachhaltige Energieversorgung abgeleitet. Zentrale Grundlage für 
die Ausrichtung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts sind die Treibhaus-
gasemissionsminderungsziele nach Art. 5 sowie der allgemeine Klimaschutzgrundsatz 
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nach Art. 4 und das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Wirt-
schaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Aus dem landesweiten Ziel in Art. 5 werden im 
integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept Minderungsziele für die Treibhaus-
gasemissionen verschiedener Emittentengruppen (Sektorziele) abgeleitet, wie bei-
spielsweise Stromerzeugung, Verkehr, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD), In-
dustrie, Abfallwirtschaft, private Haushalte. Anknüpfend an die Sektorziele werden in 
einem weiteren Konkretisierungsschritt die wesentlichen Handlungsfelder und entspre-
chende Ziele ermittelt, insbesondere Ziele zum Ausbau der Erneuerbaren Energien, zur 
Energieeinsparung und zur Erhöhung der Energieeffizienz unter Berücksichtigung von 
Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung. Die so abgeleiteten Ziele wer-
den mit Strategien und Maßnahmen hinterlegt, die für die Erreichung der Klimaschutz-
ziele in Art. 5 Abs. 2 sowie der daraus abgeleiteten Ziele im integrierten Energie- und 
Klimaschutzkonzept erforderlich sind. 

Abs. 3: 

Neben der Festlegung von energie- und klimapolitischen Zielen dient das integrierte 
Energie- und Klimaschutzkonzept als Entscheidungsgrundlage der Staatsregierung für 
das Erreichen der Klimaschutzziele. Die darin genannten Strategien und Maßnahmen 
bedürfen regelmäßig, insbesondere in grundrechtsrelevanten Bereichen, weiterer Um-
setzungsakte in der jeweils rechtlich gebotenen Form. 

Im Weiteren kann das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept für die obersten 
Fachaufsichtsbehörden fachliche Grundlage für ermessensleitende Vollzugsvorgaben 
in den jeweiligen Fachgesetzen bilden, sofern deren Vorschriften im Einzelfall offen sind 
für die Einstellung klimabezogener Erwägungen. 

Abs. 4: 

Der Absatz unterstreicht, dass bei bayerischen energie- und klimapolitischen Maßnah-
men die nationalen und europäischen Rahmenbedingungen nicht ausgeblendet werden 
können. Die bayerischen Maßnahmen sind in den europäischen und nationalen Rah-
men eingebunden. Wechselwirkungen müssen berücksichtigt werden. Ziel ist, dass sich 
bayerische Maßnahmen und Strategien mit europäischen und nationalen Anstrengun-
gen so ergänzen, dass begrenzte Ressourcen effizient genutzt werden und der Beitrag 
zur Minderung der THG-Emissionen hoch ist.  

 

Zu Art. 9 (Bayerische Klima-Umtauschprämie): 

Abs. 1: 

Dieser Artikel ist ein Herzstück des Gesetzes. Er stellt sicher, dass der Klimaschutz 
gerecht gestaltet ist und auch sozial oder wirtschaftlich benachteiligte Privathaushalte 
partizipieren und profitieren können: Mit einer Umtauschprämie und einer Finanzie-
rungsregelung für Haushaltsgroßgeräte soll es auch finanzschwächeren Haushalten er-
möglicht werden, Geräte mit der höchsten Energieeffizienz-Klasse zu erwerben. Der 
Zuschuss soll nicht zuletzt die Differenz bei den Anschaffungskosten ausgleichen, die 
solche Geräte meist zu günstigeren, weniger klimafreundlichen Geräten aufweisen. Die 
Haushalte profitieren langfristig finanziell durch niedrigeren Stromverbrauch, also weni-
ger Stromkosten. Zudem tragen sie mit den Energieeinsparungen dazu bei, das Klima 
zu schützen. 

Abs. 2: 

Dieser Absatz klärt, welche Leistungen für welche Berechtigten gelten. Im Abs. 2 Nr. 1 
werden Leistungen für SGB-II-Leistungsberechtigte ausgeführt. Hier wird bei der Höhe 
der Leistung berücksichtigt, ob in der Bedarfsgemeinschaft oder im Haushalt mindes-
tens ein minderjähriges Kind lebt oder nicht. Im Abs. 2 Nr. 2 werden Leistungen für 
Bezieher niedriger Haushaltseinkommen oder Haushalte mit hoher Mietlast, die nicht 
unter Abs. 2 Nr. 1 fallen, ausgeführt. Auch hier wird bei der Höhe der Leistung berück-
sichtigt, ob im Haushalt mindestens ein minderjähriges Kind lebt oder nicht. 
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Abs. 3: 

Es können ähnliche finanzielle Anreize und Förderungen beispielsweise vom Bund, von 
Kommunen oder von Energieversorgern angeboten werden. Diese werden durch die 
Regelung nicht berührt. Auch auf existenzsichernde Leistungen darf die Prämie nicht 
angerechnet werden. 

Abs. 4: 

Dieser Absatz klärt die Zuständigkeiten und praktische Verfahrensabläufe. Er will si-
cherstellen, dass die Leistung möglichst unbürokratisch beantragt und eingeholt werden 
kann. 

 

Zu Art. 10 (Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen): 

Abs. 1: 

Abs. 1 regelt eine allgemeine Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen beim Klimaschutz.  

Die allgemeine Vorbildfunktion der öffentlichen Stellen beim Klimaschutz begründet 
sich durch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben bzw. öffentlicher Interessen durch 
die unmittelbare und mittelbare Staatsverwaltung. Die Vorbildfunktion findet in der 
Rechtsordnung bereits an verschiedenen Stellen eine Konkretisierung. So wird bei-
spielsweise im Erneuerbaren-Energien-Wärmegesetz die Vorbildfunktion öffentlicher 
Gebäude konkret durch besondere Anforderungen an energetische Standards bei öf-
fentlichen Gebäuden geregelt. 

Abs. 2: 

Abs. 2 konkretisiert die allgemeine Vorbildfunktion für die Staatsverwaltung. Ziel ist es, 
die Staatsverwaltung bis zum Jahr 2040 weitgehend klimaneutral zu organisieren. 

Erfasst werden alle Behörden und Hochschulen des Landes sowie Landeseinrichtun-
gen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, soweit ein unmittelbarer Zugriff auf die interne 
Organisation gegeben ist. Zentrale Herausforderung bei der Verwirklichung der weitge-
hend klimaneutralen Staatsverwaltung ist die energetische Sanierung des Gebäudebe-
stands. 

Das Ziel der weitgehenden Klimaneutralität soll in erster Linie durch die Einsparung von 
Energie, die effiziente Nutzung von Energie und den Einsatz erneuerbarer Energien 
erreicht werden. Zentraler Anknüpfungspunkt sind die THG-Emissionen, die im Zusam-
menhang mit der Nutzung von Gebäuden und Sachmitteln sowie der Durchführung von 
Dienstreisen entstehen. Ergänzend können Kompensationsmaßnahmen verwirklicht 
werden mittels rechtlich anerkannter Klimaschutzprojekte wie sie mit dem Kyoto-Proto-
koll und dem Europäischen Emissionshandel eingerichtet wurden (regulierter Markt)  
oder durch Emissionsminderungsprojekte auf freiwilliger Basis mit im Wesentlichen ver-
gleichbaren Standards. 

Abs. 3: 

Reisen mit Pkw und Flugzeug wirken sich enorm auf den persönlichen CO2-Fußabdruck 
aus und belasten das Klima überdurchschnittlich. Per Gesetzgebung sollen zumindest 
Dienstreisen bayerischer Staatsministerien und Behörden, die unvermeidbar sind, kli-
maneutral erfolgen. Die Bundesregierung hat sich dasselbe Ziel gesetzt und kompen-
siert die CO2- Emissionen, die durch ihre Dienstreisen anfallen.  

Abs. 4: 

Abs. 4 regelt die wesentlichen Inhalte des Monitorings zur Erreichung des Klimaschutz-
ziels für die Staatsverwaltung nach Abs. 2. Der Bericht wird dem Landtag vorgelegt. 

 

Zu Art. 11 (Kommunaler Klimaschutz und öffentliche Fernwärmeversorgung): 

Abs. 1: 

Die Erstellung von Klimaschutzstrategien und Wärmeanalysen sowie -konzepten bildet 
ein zentrales Steuerelement zur Umsetzung der Ziele nach Art. 5 und damit der energie- 
und klimapolitischen Ziele des Landes. Da dieses Gesetz und die Integrierte Energie- 
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und Klimaschutzstrategie nach Art. 8 den Ausbau erneuerbarer Energien und die effizi-
ente Verwendung von Wärme als wesentliche Handlungsfelder ausweisen, kommt den 
Kommunen bei der Umsetzung eine zentrale Rolle und Bedeutung zu. 

Dabei haben die Gemeinden und Landkreise zunächst einen freien Gestaltungsspiel-
raum hinsichtlich der Inhalte, die sie dazu vorsehen. Die hier beschriebene Bedeutung 
kommt den Gebietskörperschaften aufgrund ihres Rechtes nach Art. 28 Abs. 2 GG zur 
Regelung der Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft und entsprechend Art. 7 
Abs. 1 Gemeindeordnung zu. 

Abs. 2: 

Bei den Klimaschutzstrategien handelt es sich damit um lokale Energie- und Klima-
schutzprogramme zur Umsetzung der Energiewende im Land und zur Leistung eines 
ambitionierten Beitrags zum Erreichen der Klimaziele. Da es sich um anspruchsvolle 
Vorgaben handelt, sind nur Landkreise und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwoh-
nern Adressat dieser Regelung. Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern sollen 
verpflichtet werden, solche Konzepte zu erstellen. 

Die Pflicht gilt nicht sofort mit Inkrafttreten des Gesetzes, sondern erst ab dem 
01.01.2025. Dieser Zeitraum ist ausreichend bemessen, um vorab eine freiwillige Auf-
stellung kommunaler Klimaschutzkonzepte bzw. Wärmepläne unter Inanspruchnahme 
entsprechender Fördermittel anzureizen.  

Abs. 3: 

Die Vorschrift greift Wärmeanalysen als grundlegendes Handlungsinstrument der Ge-
meinden für den Klimaschutz auf. Die Wärmeanalysen fokussieren dabei auf eine Be-
standsaufnahme der Situation der Versorgung aller in einer Gemeinde gelegenen Lie-
genschaften mit Wärme unabhängig vom Verwendungszweck. Dabei sind die zur An-
wendung kommenden Energieträger genauso von Bedeutung wie insbesondere auch 
die Wärmedämmungsstandards der Liegenschaften sowie die Energieeffizienz der je-
weiligen Systeme in den erfassten Quartieren. 

Die Wärmeanalysen stellen andererseits selbst schon „kleine Energiekonzepte“ dar, 
weil der Wärmebereich im kommunalen Energiesystem eine zentrale Rolle spielt. Allein 
aus der Erfassung des Wärmebedarfs, der Wärmequellen und der Potenziale für erneu-
erbare Wärme werden sich Handlungserfordernisse und Handlungsoptionen für die Ak-
teure ergeben. Dies wird insbesondere dort geschehen, wo aus den Wärmanalysen 
wirtschaftliche Optionen für einen wärmeseitigen Wechsel des Energiesystems erkenn-
bar werden – etwa indem ein solcher Wechsel eine Reduktion der Energiepreise bei 
Vollkostenbetrachtung ermöglicht. 

Insofern sollen alle Gemeinden Wärmeanalysen durchführen. Damit die Gemeinden 
diese Aufgabe erfüllen können, wird das Land weitergehende fachliche und finanzielle 
Unterstützung dazu im Rahmen der verfügbaren Ressourcen anbieten. 

Abs. 4: 

Dieser Absatz verweist auf die Förderrichtlinien zu den Förderprogrammen des Frei-
staates.  

Abs. 5: 

Für die Erarbeitung der Konzepte und Pläne ist es unerlässlich, valide Energiedaten 
über alle wesentlichen Einrichtungen zu haben, die für die Energieversorgung der Ge-
meinde von Bedeutung sind. Durch die Verpflichtung zur Bereitstellung der erforderli-
chen Energiedaten soll den Gemeinden die Aufstellung der Klimaschutzstrategien und 
der Wärmeanalysen und -konzepte erleichtert werden. 

Die Informationspflicht ergibt sich schon aus den Umweltinformationsgesetzen des 
Bundes und des Landes sowie als vertragliche Nebenpflicht aus der Zurverfügungstel-
lung von Wegerechten für die Versorgungsnetze der Energieversorgungsunternehmen.  

Insofern hat die Regelung deklaratorische Bedeutung. Konstitutiv wirkt sie für die übri-
gen Akteure, d. h. Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsunternehmen und private 
Energieversorgungsunternehmen soweit keine Netze betroffen sind. In der Regel han-
delt es sich dabei um Energieverbrauchsdaten oder Mengendaten zur Ermittlung von 
Potenzialen, die im Unternehmen vorliegen. Die Energiedaten der Unternehmen sind 
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geeignet für die Verwendung von Strategien und Analysen da sie oft einen wesentlichen 
Anteil des Gesamtenergiebedarfs der Gemeinde darstellen. Aus den Energiedaten der 
Unternehmen ergeben sich damit auch wesentliche Potenziale zur Eigenerzeugung, 
Abwärmenutzung oder effizienten Nutzung in Wärme- und Kältenetzen.  

Da die Kommunen nicht per se Zugriff auf diese Daten haben, diese aber für die ge-
meindlichen Analysen und Strategien erforderlich sind, ist es verhältnismäßig, die Un-
ternehmen zur Übermittlung vorhandener Daten zu verpflichten. 

Abs. 6: 

Wärmenetze sind klimapolitisch nur dann sinnvoll, wenn die durch sie verteilte Wärme 
besonders effizient und THG-arm hergestellt wurde oder einen erheblichen Anteil an 
erneuerbaren Energien enthält. 

Soweit Fernwärmeversorger ihre Wärme als öffentliche Versorgung für jedermann an-
bieten, übernehmen sie Verantwortung für die Wärmeversorgungsstruktur einer Ge-
meinde. Bei den Netzen handelt es sich um faktische Monopole, die einen Wechsel der 
Versorgungsart verhindern. Häufig sind die Abnehmer auch über Fernwärmesatzungen 
verpflichtet, sich über Fernwärme zu versorgen. 

Zunächst enthält die Vorschrift eine Regelung, mit der die öffentliche Fernwärmever-
sorgung definiert wird. Abzustellen ist dabei zunächst auf das Fernwärmenetz. Als öf-
fentlich gilt ein Wärmenetz, das der Verteilung von Wärmeenergie an Dritte dient und 
von seiner Dimensionierung her nicht von vornherein nur auf die Versorgung bestimm-
ter, schon bei der Netzerrichtung feststehender oder bestimmbarer Letztverbraucher 
ausgelegt ist, sondern grundsätzlich für die Versorgung jedes Letztverbrauchers offen 
steht. Unternehmen, die in dieses Netz zwecks Belieferung von Endabnehmern ein-
speisen, haben ebenfalls als öffentlich zu gelten, weil sie über ein natürliches Monopol 
versorgen und insoweit zur Gleichbehandlung ihrer Kunden und zur Belieferung von 
jedermann verpflichtet sind (§§ 242, 826 BGB). Unternehmen, die lediglich Wärme in 
ein öffentliches Netz einspeisen, ohne Dritte zu beliefern, gelten nicht als öffentliche 
Fernwärmeunternehmen. 

In den genannten Fällen prägen die Fernwärmeanbieter die Wärmeversorgung einer 
Kommune maßgeblich mit und sind insofern gehalten, einen Abgleich mit den Wärme-
analysen und Klimaschutzstrategien ihrer Kommune vorzunehmen und sich konzeptuell 
in die Planungen der Kommune einzupassen. Aus diesem Grunde werden sie verpflich-
tet, ihrerseits Konzepte für eine langfristig nahezu CO2-neutrale Wärmeversorgung für 
ihr Wärmenetz zu entwickeln und zu veröffentlichen. Die Pflicht betrifft den öffentlichen 
Netzbetreiber, weil nur er planenden Einfluss auf die Fernwärmeversorgungsstruktur 
nehmen kann. 

Die Gemeinden und Landkreise selbst benötigen relevante Informationen über die 
Fernwärmeversorgungsstruktur und Planungen der Unternehmen. Diese müssen auch 
unter Wahrung des Datenschutzes jedermann zugänglich sein, weil die Öffentlichkeit 
an der Erstellung der Klimaschutzstrategien sowie Wärmeanalysen und -konzepte mög-
lichst zu beteiligen ist. Mit den Wärmekonzepten sollen die CO2-Emissionen netzgebun-
dener Wärme perspektivisch gesenkt werden. Hierauf sowie auf einen steigenden An-
teil erneuerbarer Energien in Wärmenetzen kann im Hinblick auf Zweck und Ziel des 
Gesetzes nicht verzichtet werden, da Wärmenetze ein Viertel der Gebäude des Landes 
mit Wärme versorgen. Weiterhin haben diese Konzepte einen wesentlichen Einfluss auf 
die Gestaltung der Versorgung von Gebäuden und daher auf die unter Art. 12 beschrie-
benen Maßnahmen. Da Gebäudeeigentümer über einen Anschluss- und Benutzungs-
zwang (z. B. nach § 16 EEWärmeG) zur Abnahme von Fernwärme verpflichtet sein 
können, und sich gleichzeitig nach Art. 12 am nahezu klimaneutralen Gebäudebestand 
orientieren sollen, benötigen sie für ihre Planung entsprechende Unterlagen der öffent-
lichen Fernwärmeversorger. 

Fernwärmenetze bieten einen wesentlichen Ansatz zur Optimierung der Gesamtkosten 
zum Erreichen eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands. Die Vorlage eines ent-
sprechenden Konzepts ist eine relativ geringe Anforderung, da es die Energieversorger 
nicht zur Umsetzung von Mindestanforderungen, z. B. einem steigenden Mindestanteil 
erneuerbarer Energien verpflichtet. Da aufgrund des Pariser Abkommens davon aus-
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zugehen ist, dass mittel- und langfristig die Rahmenbedingungen zur verstärkten In-
tegration von erneuerbaren Energien in Fernwärmenetze gegeben sein werden, ist 
auch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer schrittweisen Umsetzung der Kon-
zepte auszugehen, so dass hier der geringstmögliche Eingriff für die öffentliche Fern-
wärmeversorgung gewählt wird.  

Abs. 7: 

Der Absatz regelt die transparente Darstellung der öffentlichen Fernwärmeversorgung. 
Transparenz bei den Produktinformationen sowie faire Anschluss- und Benutzungsbe-
stimmungen sind wichtige Signale für private Endverbraucher, stärken deren Vertrauen 
in angemessene Preise und bilden die Grundlage für die Akzeptanz dieser energetisch 
sinnvollen, von ihrer Struktur her jedoch monopolgeprägten Versorgungsform.  

zu Nr. 1: 

Die unter Nr. 1 genannten Produktinformationen der Fernwärme im jeweiligen Netz sind 
auf der Internetseite des Fernwärmeversorgungsunternehmens zu veröffentlichen. Die 
Veröffentlichungspflicht im Internet tritt 6 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes ein.  

zu Nr. 2: 

Diese Vorschrift enthält die Verpflichtung, Informationen über die Umweltauswirkungen 
in Bezug auf Kohlendioxidemissionen und den Primärenergiefaktor der Fernwärme im 
jeweiligen Netz zu veröffentlichen. Sie konkretisiert die Verpflichtung aus Nr. 1. 

zu Nr. 3: 

Relevante Informationen über die Fernwärmeversorgungsstruktur und Planungen der 
Unternehmen entsprechend der Vorgaben in Abs. 6 müssen unter Wahrung des Da-
tenschutzes jedermann zugänglich sein. 

 

Zu Art. 12 (Klimaneutraler Gebäudebestand): 

Der Energieverbrauch der bayerischen Gebäude hat einen wesentlichen Einfluss auf 
die Treibhausgasemissionen in Bayern insgesamt und stellt große Anteile in den Sek-
toren private Haushalte, Gewerbe/Handel/Dienstleistung und Industrie dar. Sowohl der 
Raumwärmebedarf als auch der Warmwasserbedarf können aber durch Effizienzmaß-
nahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien klimaverträglicher gestaltet werden. 
Der Paragraf orientiert sich dabei an dem Ziel der Bundesregierung bis 2050 einen na-
hezu klimaneutralen Gebäudebestand umzusetzen. Der Freistaat Bayern strebt die 
Umsetzung dieses Ziels innerhalb des Korridors des von Bund und EU vorgegebenen 
Rahmens an. Das Ziel eines nahezu klimaneutralen Gebäudebestands wird seitens der 
Bundesregierung derzeit durch die Reduktion des Primärenergiebedarfs des Gebäude-
bestands bis zum Jahr 2050 um rund 80 Prozent im Vergleich zu 2008 beschrieben. 
Bezogen auf Wohngebäude wird demnach ein Primärenergiebedarf von 40 Kilowatt-
stunden pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr sowie bezogen auf Nichtwohngebäude 
von 52 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr angestrebt. Der Anteil 
erneuerbarer Energien soll dann bei mindestens 63 Prozent liegen (vgl. Grünbuch Ener-
gieeffizienz, BMWi 2016).  

Abs. 1: 

Hier wird das Klimaschutzziel für Bayern für den Gebäudebestand konkretisiert. Ausge-
hend vom langfristigen Ziel (bis 2050) einen nahezu klimaneutralen Gebäudebestand 
in Deutschland zu erreichen, werden hier die Adressaten des Artikels und die grundle-
genden Möglichkeiten benannt. Das Ziel stellt zunächst nur das Landesziel dar, das im 
Mittel über den gesamten Gebäudebestand erreicht werden soll. Das bedeutet, dass 
andererseits einige Gebäude auch weitergehende Ziele erreichen müssen, damit an-
dere (aufgrund verzögerter Sanierung oder weil bauphysikalische oder baukulturelle 
Belange im Einzelfall entgegenstehen) nicht oder noch nicht das geforderte Niveau er-
reichen.  

Abs. 2: 

Der Absatz definiert die nötige Unterstützungsleistung des Landes für die Gebäudeei-
gentümer, um die nach Abs. 1 festgelegten Ziele erreichen zu können. Das Land wird 
Eigentümer bei der energetischen Sanierung und Nutzung erneuerbarer Energien im 
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Rahmen der Möglichkeiten, insbesondere im Rahmen der jeweils zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel und personellen Ressourcen, unterstützen. Konkret wird die 
Unterstützung für Gebäudeenergiechecks und Energiebedarfsausweise benannt, wo-
bei Gebäudeenergiechecks zunächst als qualifiziertes Instrument zur Analyse und 
Maßnahmenkonzeption definiert werden. Zugleich soll aber hervorgehoben werden, 
dass auch angestrebt wird, entsprechende vereinfachte Instrumente, die online durch 
den Gebäudeeigentümer selbst oder einen von ihm beauftragten Fachmann auszufül-
len sind, für Bayern weiterzuentwickeln und hier einzusetzen. Ein Beispiel dafür könnte 
eine Weiterentwicklung des Sanierungs-Konfigurators des BMWi sein. (vgl. www.sanie-
rungskonfigurator.de). Auf Basis von bayernspezifischen Informationen zum Gebäude-
bestand, z. B. zu Gebäudetyp, Gebäudezustand, Sanierungsvarianten und Möglichkei-
ten zur Versorgung mit erneuerbaren Energien sollen die Gebäudeeigentümer über ihre 
Möglichkeiten beraten und informiert werden. Zu diesem Zweck und zum Monitoring 
dieses Gesetzes sollen die entsprechenden empirisch erfassten Gebäudedaten in einer 
Datenbank erfasst und analysiert werden können. Zum einen dient diese damit der 
Überprüfung des Fortschritts der Ziele nach Abs. 1 zum anderen aber auch der Opti-
mierung der Unterstützungsleistungen für Gebäudeeigentümer. Es ist jedoch nicht be-
absichtigt, den gesamten Gebäudebestand in Form eines Katasters zu erheben, son-
dern nur die in der Umsetzung dieses Gesetzes erlangten Daten zu verwenden, um 
geeignete Informationen, Beratung und unterstützende Maßnahmen für Gebäudeeigen-
tümer zu entwickeln.  

Abs. 3: 

Dieser Absatz schildert die zur Erreichung der Ziele nach Abs. 1 besonders geeigneten 
Instrumente. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 

Abs. 4: 

Dieser Absatz legt für Gebäudeeigentümer in einer Soll-Regelung einen Mindestanteil 
erneuerbarer Energien für das Jahr 2030 von 25 Prozent fest. Als Alternative und damit 
als Ersatzerfüllung wird die Deckung des Wärmebedarfs durch hocheffiziente KWK-An-
lagen sowie die Anwendung der unter Abs. 3 benannten Instrumente ermöglicht. Dabei 
verpflichtet dieses Gesetz nicht zur Umsetzung dieser Schritte, sondern dient lediglich 
der Planung solcher und der Prüfung, ob und in welchem Umfang sie in Betracht kom-
men – denn im Einzelfall kann sich auch ergeben, dass eine energetische Sanierung 
oder die Nutzung erneuerbarer Energien unwirtschaftlich ist oder aus anderen Gründen 
nicht durchgeführt wird. 

Im Kern bleibt die Verpflichtung, Maßnahmen zur Informationsbeschaffung zur wärme-
seitigen Qualität eines Gebäudes zu ergreifen und ggf. Investitionen dazu durchzufüh-
ren, sofern nicht bereits die Verpflichtung anderweitig erfüllt wird. 

Die Verpflichtung ist Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums. Die Bundesregierung 
hat sich über das Pariser Abkommen und im Rahmen der EU zu ehrgeizigen Klima-
schutzzielen verpflichtet, die nur eingehalten werden können, wenn sich alle Sektoren 
daran beteiligen. Dies betrifft Energie, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und Haushalte 
gleichermaßen. Letztere sind im Wärmesektor betroffen.  

Diese Vorgabe ist im Gesetz in Form einer „Soll“ Regelung aufgenommen, die im Rah-
men des gegebenen Ermessen die Verpflichtung zur Regel macht, von der nur im Aus-
nahmefall abgewichen werden kann. 

Die so beschriebene Regelung ist geeignet, erforderlich und verhältnismäßig, den Kli-
mazielen zu dienen. Die Klimaziele sind abstrakt als gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
definiert. Der Einzelne kann sie nicht umsetzen, sondern nur einen Beitrag dazu leisten. 
Dazu gehört neben Wärmeschutzmaßnahmen und dem Einsatz klimafreundlicher Ener-
gieformen selbst auch deren planerische Vorbereitung, sofern davon ausgegangen 
werden kann, dass daraus im statistischen Mittel auch Umsetzungsmaßnahmen gene-
riert werden, wenn sich die Eigentümer über das Potenzial von Maßnahmen bewusst-
werden. Die Regelung ist als Lenkungsmaßnahme zur Umsetzung des Zieles geeignet. 

Sie ist erforderlich, weil sich kein milderes Mittel anbietet. Und sie ist verhältnismäßig, 
weil sie mit Einschränkungen ausgestattet ist, die der individuellen Situation des Eigen-
tümers so weit wie möglich entgegenkommt: 



Drucksache18/148 Bayerischer Landtag 18. Wahlperiode Seite 30 

 

Der Umfang der Maßnahmen hat sich im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten 
des Eigentümers zu bewegen und die Verpflichtung entsteht nur, soweit die persönli-
chen Verhältnisse des Eigentümers dies ermöglichen. 

 

Zu Art. 13 (Boden- und Moorschutz): 

Abs. 1 – 4: 

Bei dem Kampf gegen THG-Ausstoß wurde lange die Rolle vernachlässigt, die intakte 
Böden und Moore bei der Speicherung und Bindung von THG spielen. Werden sie nicht 
mehr in ihrem natürlichen Zustand belassen, kann diese THG-Speicherfunktion nicht 
mehr erfüllt werden, es wird, im Gegenteil, eine große Menge THG in die Atmosphäre 
abgegeben. Die Landwirtschaft hat die Aufgabe, den Boden besser zu schützen und 
klimafreundlicher zu nutzen. Dabei soll sie von der Staatsregierung unterstützt werden.   

Abs. 5: 

Der Schutz bayerischer Moore bzw. ihre Renaturierung geht in Bayern zu langsam vo-
ran. Die Staatsregierung muss, nicht zuletzt zugunsten des Klimas, den Schutz der 
Moore beherzter vorantreiben. 

 

Zu Art. 14 (Monitoring): 

Abs. 1: 

Das Monitoring dient der Kontrolle, ob die Klimaschutzziele nach Art. 5 Abs. 2 sowie die 
Ziele, Strategien und Maßnahmen nach Art. 8 Abs. 2 erreicht werden.  

Abs. 2: 

Vorgesehen ist eine jährliche Kurzberichterstattung, beginnend ab dem Jahr 2019, ins-
besondere zu den unter Satz Nr. 1 genannten Punkten sowie alle drei Jahre ein zusam-
menfassender Bericht, beginnend ab dem Jahr 2021, insbesondere zu den unter Satz 1 
Nr. 2 genannten Punkten. Da es regelmäßig für das aktuelle Berichtsjahr selbst auf-
grund des notwendigen Vorlaufs für die Erhebungen kaum Daten geben kann, wird der 
Berichtszeitraum entsprechend vorgelagert sein. 

Beim Monitoring sind die Wirkungsbeiträge und Wechselwirkungen durch Klimaschutz-
maßnahmen des Bundes und der Europäischen Union zu berücksichtigen. Entspre-
chendes gilt bereits bei der Erstellung des integrierten Energie- und Klimaschutzkon-
zepts nach Art. 8. 

Ebenso sind wichtige Aspekte einer verursacherbezogenen Betrachtung darzustellen, 
da die den Klimaschutzzielen nach Art. 5 Abs. 2 zugrundeliegende Quellenbilanz, bei-
spielsweise den zuletzt gestiegenen Importanteil beim Stromverbrauch (ca. 20 Prozent 
im Jahre 2011), nicht abzubilden vermag. 

Abs. 3: 

Der Beirat für Klimaschutz erhält gemäß Art. 15 Gelegenheit zur Stellungnahme nach 
Erstellung des jeweiligen Gesamtberichts gemäß Art. 10 Abs. 4. Nach Beschlussfas-
sung durch die Staatsregierung wird der Gesamtbericht mit Stellungnahme des Beirats 
für Klimaschutz dem Landtag zugeleitet (Art. 10 Abs. 4). 

 

Zu Art. 15 (Beirat für Klimaschutz): 

Der Beirat für Klimaschutz setzt sich aus Vertretern verschiedener gesellschaftlicher 
Gruppen und Verbände, der Kommunen, der Kirchen sowie der Wissenschaft zusam-
men. Seine Aufgabe ist es, die Staatsregierung bei der Umsetzung der Klimaschutzziele 
zu beraten und die unterschiedlichen Erwartungen und Ansprüche an die Klimaschutz-
politik in die laufende Umsetzung der Klimaschutzziele einzuspeisen und damit auch 
die Voraussetzungen für die Akzeptanz der Klimaschutzmaßnahmen durch die Gesell-
schaft zu verbessern. 

Auf der Basis der Monitoringberichte entwickelt er Vorschläge zur Weiterentwicklung 
der Klimaschutzmaßnahmen an die Staatsregierung. 
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Zu Art. 16 (Aufgaben und Zuständigkeiten): 

Abs. 1 und 2: 

Das landesweite Klimaschutzziel in Art. 5 umfasst alle Lebensbereiche, in denen Treib-
hausgase emittiert werden. Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, die durch ver-
schiedene Staatsministerien erfüllt werden muss. Das Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz hat selbst originäre Kompetenzen im Bereich Klimaschutz. Dar-
über hinaus müssen aber weitere wichtige Klimaschutzmaßnahmen in den Geschäfts-
bereichen anderer Ressorts umgesetzt werden, wie beispielsweise in den Bereichen 
Verkehr, Landesliegenschaften sowie Land- und Forstwirtschaft. Die Umsetzung der 
Instrumente und Aufgaben nach diesem Gesetz (insbesondere integriertes Energie- 
und Klimaschutzkonzept, Monitoring, klimaneutrale Staatsverwaltung, Anpassungsstra-
tegie) in den verschiedenen Zuständigkeitsbereichen wird durch eine Stabsstelle Kli-
maschutz beim Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz koordiniert.  

Abs. 3: 

Nach Abs. 3 tragen die Behörden sowie Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zur Verwirklichung der Klima-
schutzziele bei. Die Vorschrift verdeutlicht, dass Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe 
ist. 

 

Zu Art. 17 (Ziele der Anpassung an die Folgen des Klimawandels) 

Die Anpassungsmaßnahmen dienen dazu, die Gesundheit des Einzelnen und der All-
gemeinheit, die natürlichen Lebensgrundlagen sowie die Nachhaltigkeit und Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft zu erhalten und zu fördern. Bei der Anpassung an die 
Klimaerhitzung stehen dabei Maßnahmen im Fokus, die der Minderung der Risiken un-
vermeidbarer und schon vorhandener Klimaänderungen dienen. Treibhausgase, die 
heute in die Atmosphäre gelangen, beeinflussen das Klima langfristig.  

Der Freistaat kann und wird hierbei den Gemeinden und Landkreisen, die eigene An-
passungskonzepte erstellen wollen, mit der Bereitstellung der notwendigen Daten-
grundlagen und vorhandenen Erkenntnissen zur Seite stehen. 

 

Zu Art. 18 (Maßnahmenprogramm Klimaanpassung): 

Die Bayerische Klima-Anpassungsstrategie (BayKLA) ist fortzuführen und dem Landtag 
im Rahmen des Monitorings spätestens alle fünf Jahre vorzulegen. 

 

Zu Art. 19 (Nähere Bestimmungen): 

Durch das Gesetz werden Änderungen anderer bayerischer Landesgesetze wie bei-
spielsweise des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern 
(BayÖPNVG) oder des Bayerischen Reisekostengesetzes (BayRKG) nötig. Nähere 
Bestimmungen werden dort jeweils entsprechend geregelt. 

 

Zu Art. 20 (Inkrafttreten und Evaluierung): 

Abs. 1: 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Abs. 2: 

Diese Klausel sieht eine Evaluierung nach fünf Jahren vor. 
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Zu § 2 Änderung des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 

Zu Nr. 1: 

Art. 6 Abs. 1 Nr. 7 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) erhebt den Klima-
schutz zum Grundsatz der Raumordnung. Dessen zehnter Satz lautet: „Den räumlichen 
Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen.“ Diese Vorschrift wird jetzt ergänzt durch den Grundsatz: „Da-
bei sind die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, 
für eine sparsame Energieerzeugung sowie für den Erhalt und die Entwicklung natürli-
cher Senken für klimaschädliche Stoffe und für die Einlagerung dieser Stoffe zu schaf-
fen.“ Dieser Satz entspricht § 2 Abs. 2 Nr. 6 Satz 8 Raumordnungsgesetz. 

Durch Art. 5 Bayerisches Soziales Klimaschutzgesetz werden für den Freistaat ein ge-
setzliches Treibhausgasemissionsminderungsziel sowie ein Klimaschutzgrundsatz ge-
regelt. Beide Vorschriften konkretisieren den Klimaschutz als gesetzliche Aufgabe. Mit 
dem Ziel, bis 2020 die Treibhausgasemission in Bayern einschließlich der Minderungs-
beiträge durch den Emissionshandel um mindestens 10 Prozent zu reduzieren, unter 
Berücksichtigung der Anforderungen an eine nachhaltige Energieversorgung machbare 
gesetzliche Vorgabe getroffen. Diese ist bei einschlägigen öffentlich-rechtlichen Ent-
scheidungen im Rahmen der kompetenzrechtlichen Ordnung zu berücksichtigen. 
Hierzu gehört auch die Raumordnung, die bei der Umsetzung der Klimaschutzziele eine 
wichtige Funktion innehat. Denn Voraussetzung für den Ausbau der erneuerbaren 
Energien sowie der notwendigen Infrastruktur ist eine geordnete Raumplanung, welche 
den erforderlichen Entwicklungen die notwendigen planerischen Voraussetzungen gibt. 
Auf der anderen Seite werden durch die Verknüpfung des Klimaschutzgrundsatzes 
nach Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes mit den Zielen des 
Bayerischen Klimaschutzgesetzes diese nicht unmittelbar zu Zielen der Raumordnung. 
Vielmehr soll mit Bezugnahme auf die Vorgaben des Bayerischen Klimaschutzgesetzes 
der Klimaschutzgrundsatz nach Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 des Bayerischen Landesplanungs-
gesetzes weiter konkretisiert werden. Insbesondere die Bedeutung des landesgesetzli-
chen Klimaschutzziels, welches ambitioniert aber erreichbar ist, sowie des Klimaschutz-
grundsatzes nach Art. 5 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes ist bei der räumlichen 
und sachlichen Ausgestaltung in der Raumordnung zu berücksichtigen 

 

Zu Nrn. 2 und 3: 

Mit den Änderungen in Art. 19 Abs. 2 Nr. 4 und Art. 21 Abs. 2 Nr. 3 sollen die zentralen 
raumordnungsrelevanten Aufgaben, die zur Erreichung der Klimaschutzziele bearbeitet 
werden sollen, ausdrücklich in den Festlegungskatalogen des Landesentwicklungspro-
gramms und der Regionalpläne aufgenommen werden. Die zu beachtenden Festlegun-
gen zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen werden um das nach Art. 6 
Abs.1 Bayerisches Klimaschutzgesetz zu erstellende integrierte Energie- und Klima-
schutzkonzept ergänzt. Dieses wird als Gesamtkonzept durch die Staatsregierung be-
schlossen und soll, soweit dort zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
Festlegungen getroffen werden, die zur Aufnahme in das Landesentwicklungspro-
gramm oder die Regionalpläne geeignet und zur Koordinierung von Raumansprüchen 
erforderlich sind und die durch Ziele und Grundsätze der Raumordnung gesichert wer-
den können, entsprechend im Landesentwicklungsprogramm und in den Regionalplä-
nen umgesetzt werden. 

 

Zu Nr. 4: 

Bei der Raumbeobachtung der Landesplanungsbehörden nach Art. 31 des Bayerischen 
Landesplanungsgesetzes haben diese auch die Monitoringberichte nach Art. 12 Abs. 2 
Satz 1 Nrn. 1 und 2 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes zu berücksichtigen. 

 

Zu § 3 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 


